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... mein Fulenbach!

Das Leitbild 2030 unserer  
Gemeinde ...

•	 dient	als	Orientierungshilfe	für	Einwohnerinnen	und	Einwohner,		
	 für	Behördenmitglieder	sowie	für	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter.

•	 konkretisiert	die	Vision	und	die	Mission	durch	Aussagen	mit	Handlungsbezug.

•	 enthält	Werte	und	Ziele,	Aussagen	zu	Beziehungen	nach	innen	&	aussen		
	 sowie	zu	Strukturen	und	Ressourcen.

•	 bildet	die	angestrebten	politischen	Grundrichtungen	und	Zielsetzungen		
	 des	Gemeinderates	ab.

•	 dient	als	Grundlage	für	weitere	kurz-	und	mittelfristige	Planungen		
	 (bspw.	Legislaturplanung,	Gemeindeentwicklung	generell	etc.)

•	 ist	als	Rahmenbedingung	für	künftige	Aktivitäten	und	Entscheide	der		
	 Gemeindebehörden	(behördenverbindlich)	zu	verstehen.

Gemeindeverwaltung 
Fulenbach
Innere Weid 1 
4629 Fulenbach (SO)

Telefon: 062 917 10 10 / 11
Telefax: 062 917 10 15

www.fulenbach.ch

8.
Raumplanung & Bauwesen

Gemäss	 unseren	 Zielen	 unterstützen	
wir	 eine	 massvolle	 Bauentwicklung	 in	
unserer	Gemeinde.	Wir	 legen	Wert	dar-
auf,	dass	sich	die	Gemeinde	Fulenbach	
mit	hochwertigen	Wohnbauten	auch	in	
qualitativer	 Hinsicht	 weiterentwickeln	
kann.

Das	 raumplanerische	 Leitbild	 bildet	 zu-
sammen	 mit	 der	 aktuellen	 Ortsplanung	
(Stand	2014)	die	Grundlage	für	eine	qua-
litative	 Weiterentwicklung	 der	 Gemein-
de.	 Bei	 der	 Priorisierung	 der	 Verfügbar-
keit	von	eingezontem	Bauland	gehen	die	
öffentlichen	den	privaten	Interessen	vor	
(Bevorschussungskonzeption).

Bestehende	 gemeindeeigene	 Liegen-
schaften	 werden	 durch	 einen	 mass-
vollen	 Gebäudeunterhalt	 (Investitions-
schutz)	 in	 ihren	 Werten	 erhalten.	 Das	
Gebäudeunterhaltskonzept	 soll	 den	
mittelfristigen	 Investitionsbedarf	 auf-
zeigen.	Durch	einen	professionellen	Un-
terhaltsdienst	wird	die	Lebensdauer	der	
öffentlichen	 Anlagen	 verlängert,	 was	
zur	 Reduktion	 der	 Anlage-Gesamtkos-
ten	führt.

Die	Gemeinde	betreibt	mit	ihren	profes-
sionellen	 Verwaltungsstrukturen	 eine	
leistungsfähige	Bauverwaltung,	welche	
Bauherren	und	andere	Interessenvertre-
ter	 fair,	 kompetent,	 ergebnisorientiert	
und	 zuvorkommend	 behandelt	 und	
berät.	 Die	 Bau-	 und	 Zonenvorschriften	

dienen	 als	 Grundlage	 für	 den	 Vollzug.	
Die	 unabhängige	 Baubehörde	 stellt	 si-
cher,	dass	alle	Gesuch-	und	Antragstel-
ler	gleich	behandelt	werden.

9.
Bevölkerungsschutz / öffentliche 
Sicherheit (Feuerwehr, Zivilschutz, 
Militär, Polizei)

Die	 Gemeinde	 fördert	 eine	 hohe	 Ein-
satzbereitschaft	der	ortseigenen	Feuer-	
wehr	 durch	 geeignete	 Ausbildung,	 In-
frastrukturen	 und	 Ausrüstungen.	 Die	
Feuerwehr	Fulenbach	ist	als	eigenstän-
dige	 Sicherheitsorganisation	 weiterzu-
entwickeln.

Die	 regionalen	 Zivilschutz-	 und	 Füh-
rungsorganisationen	 unterstützen	 wir	
mit	 unseren	 Personalressourcen	 und	
Fachwissen.	 Dadurch	 soll	 eine	 ortsna-
he	 Verbundenheit	 gewährleistet	 bzw.	
eine	 Entfremdung	 verhindert	 werden.	

Für	 die	 militärischen	 Einquartierungs-
bedürfnisse	stellen	wir	attraktive	Unter-
kunftsinfrastrukturen	zur	Verfügung.

Im	Bereich	der	ortspolizeilichen	Dienste	
arbeiten	 wir	 eng	 mit	 der	 Kantons-	 und	
Jugendpolizei	 des	 Kantons	 Solothurn	
zusammen.	 Mit	 sporadischen	 Treffen	
zwischen	 der	 Gemeindeführung	 und	
den	 kantonalen	 Sicherheitsvertretern	
sollen	 Sicherheitsbedürfnisse	 der	 Be-
hörden	 und	 der	 Bevölkerung	 erkannt	
und	negative	Sicherheitsentwicklungen	
vermieden	werden	können.

10.
Finanzen, Steuern & Gebühren

Die	Gemeinde	führt	analog	den	voran-
gegangenen	 Jahren	 eine	 gesunde	 und	
haushälterische	 Finanzpolitik	 weiter.	
Dabei	 streben	 wir	 bei	 einem	 unverän-
derten	hohen	Dienstleistungs-	und	An-
gebotsstandard	langfristig	einen	in	der	
Region	 attraktiven	 Steuerfuss	 an.	 Die	
finanziellen	 Bedürfnisse	 der	 einzelnen	
Fachbereiche	werden	laufend	analysiert	
und	 in	 einer	 übergreifenden	 langfristi-
gen	Finanzplanung	dargestellt.	Mit	die-
ser	Aufgaben-	und	Finanzanalyse	sollen	
Spar-	 und	 Synergiepotenziale	 genutzt	
und	 allfällige	 Finanzengpässe	 erkannt	
oder	 erhöhte	 Investitionsbedürfnisse		
finanziell	verkraftet	werden	können.

Der	Gemeinderat	als	hauptverantwortli-
ches	Finanzführungsorgan	richtet	seine	
Weiterentwicklungs-	 und	 Investitions-
entscheidungen	 sowie	 die	 finanzpoliti-

schen	 Aufgaben	 an	 den	 aussagekräfti-
gen	Kennzahlen	aus.

Im	Bereich	der	allgemeinen	Gebühren-
politik	 ist	 darauf	 zu	 achten,	 dass	 die	
spezialfinanzierten	 Betriebe	 weiterhin	
möglichst	 ohne	 Gebührenerhöhungen	
selbstfinanziert	 bleiben	 und	 die	 not-
wendigen	 Ersatzinvestitionen	 (Sicher-
stellung	 Werterhalt)	 getätigt	 werden	
können.

Die	Finanzkommission	nimmt	bei	der	Er-
arbeitung	 der	 neuen	 Finanz-Führungs-
instrumente	 (Finanzplanung,	 Finanz-
Führungscockpit)	 eine	 Leaderfunktion	
ein	 und	 unterstützt	 den	 Bereichsleiter	
Finanzen	 in	 seinem	 Wirken	 zuhanden	
des	Gemeinderates.

Mit	 aktuellen	 Gebühren-Reglementen	
und	 einem	 straffen	 und	 effizienten	 In-
kasso	sind	die	Erträge	im	Gebühren-	und	
Steuerbereich	 möglichst	 zeitnah	 und	
vollständig	 einzufordern.	 Dies	 ermög-
licht	der	Gemeinde	eine	möglichst	selb-
ständige	 Finanzierung	 der	 Investitionen	
und	 Konsumausgaben	 und	 stellt	 eine	
gesicherte	Liquiditätsplanung	sicher.

11.
Behörden & Verwaltung (Gemeinde-
organisation, Informationspolitik)

Wir	verstehen	die	Gemeindeverwaltung	
als	 modernes	 Dienstleistungszentrum.	
Sie	 erfüllt	 ihre	 Aufgaben	 bürgernah,	
transparent	 und	 im	 Dienste	 der	 Bevöl-
kerung.

Die	 Gemeinde	 bietet	 ihren	 Mitarbeite-
rinnen	 und	 Mitarbeitern	 zeitgemässe	

Arbeits-	 und	 Anstellungsbedingungen.	
Mit	 zukunftsweisenden	 Führungsricht-
linien	 und	 einer	 gezielten	 Aus-	 und	
Weiterbildung	 des	 Personals	 wird	 die	
Motivation	 und	 Leistungsfähigkeit	 der	
Verwaltung	und	des	technischen	Perso-
nals	erhöht	und	den	sich	jeweils	verän-
dernden	 Anforderungen,	 Bedürfnissen	
und	Situationen	angepasst.	Der	Ausbil-
dung	 von	 Lernenden	 auf	 der	 Verwal-
tung	wird	die	entsprechende	Aufmerk-
samkeit	und	Sorgfalt	geschenkt.

Der	 Gemeinderat	 versteht	 sich	 als	 Kol-
legialbehörde,	 welche	 sich	 an	 diese	 12	
Leitsätze	halten.	Zusammen	mit	seinen	
Fachkommissionen	steht	er	für	das	Wohl	
und	die	Weiterentwicklung	der	Gemein-
de	 ein.	 Funktionäre	 in	 regionalen	 Gre-
mien	 werden	 mit	 den	 Zielsetzungen	
des	 Gemeinderates	 vertraut	 gemacht,	
damit	Entscheidungen	im	Interesse	der	
Gemeinde	Fulenbach	gefällt	werden.

Der	 Gemeinderat	 führt	 zusammen	 mit	
seiner	Verwaltung	eine	offene	und	zeit-
gerechte	Informationspolitik	gegen	Au-
ßen.	Dadurch	soll	erreicht	werden,	dass	
die	Einwohner/innen	sowie	alle	übrigen	
interessierten	Kreise	inhaltlich	und	zeit-
nah	 über	 die	 Geschehnisse	 im	 öffentli-
chen	Interesse	informiert	werden.

12.
Interkommunale Zusammenarbeit

Aufgrund	unserer	speziellen	geographi-
schen	 Lage	 nehmen	 wir	 die	 Interessen	
in	 verschiedenen	 Regionen	 wahr.	 Mit	
unseren	 ausgewiesenen	 Stärken	 und	
dem	notwendigen	Engagement	stärken	
wir	 die	 Zusammenarbeit	 in	 den	 Regio-
nen	(Gäu,	Untergäu,	Olten)	im	Interesse	
der	 Gemeinde	 Fulenbach.	 Bei	 regiona-
len	 Aufgabenverbunden	 streben	 wir	
eine	aktive	Führungsrolle	an.

Gegenüber	 Nachbargemeinden	 neh-
men	wir	eine	nachbarschaftsfreundliche	
Haltung	ein	und	suchen	die	Zusammen-
arbeit	im	Interesse	der	Gemeinde	Fulen-
bach.	 Weitergehende	 und	 –führende	
Zusammenarbeitsformen	in	der	Region	
stehen	nicht	im	Hauptfokus.	Sollten	Be-
dürfnisse	von	Nachbargemeinden	und/
oder	aus	der	Region	an	uns	herangetra-
gen	werden,	so	stehen	wir	mit	einer	leis-
tungsfähigen	 Verwaltungsorganisation	
zur	Verfügung.

Fulenbach,	im	Mai	2018
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zu achten, dass in erster Linie Arbeitsplät-
ze mit einer möglichst hohen Wertschöp-
fung geschaffen werden können.

Die Gemeinde setzt sich aktiv dafür ein, 
dass im Dorf weiterhin die Grundbe-
dürfnisse der Bevölkerung (Lebensmit-
tel einkaufen, medizinische Versorgung, 
Bank, Post etc.) erfüllt werden können.

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich im 
Rahmen einer zukunftsträchtigen Mo-
bilitätsstrategie (Wohnen und Arbeiten 
in Fulenbach) das Ziel, das einheimische 
Gewerbe aktiv zu fördern, damit Ar-
beitsplätze erhalten und neu dazu ge-
wonnen werden können.

Öffentliche Aufträge sind wenn mög-
lich dem einheimischen Gewerbe zu 
vergeben, soweit dies die rechtlichen 
Grundlagen im Submissionsrecht und 
die Konkurrenzsituation zulassen.

Die Landwirtschaftsbetriebe sind zu 
erhalten und mit einer landwirtschafts-
freundlichen Politik zu unterstützen 
(bspw. Vernetzungsprojekte etc.).

mäss Lehrplan 21 werden dem Kinder-
garten und den Schulen moderne und 
bedürfnisgerechte Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt.

Der Gemeinderat unterstützt die Schul-
leitung beim Betrieb einer modernen 
und erfolgsorientierten Schulorganisa-
tion, um den Kindern eine ihren indi-
viduellen Fähigkeiten entsprechende 
Förderung anbieten zu können. Dabei 
werden im Rahmen der Speziellen För-
derung auch begabte Schüler gefördert! 
Im Bereich der Schulorganisationsent-
wicklung setzen wir auf Nachhaltigkeit 
und Qualität. 

Die Gemeinde steht für den Betrieb einer 
bedürfnisgerechten Musikschulorgani-
sation und unterstützt den Verein Musik-
schule Wolfwil-Fulenbach mit all seinen 
Kräften. Dabei sind jedoch die finanziel-
len Mittel, die Lernziele sowie die Unter-
richtsqualität in Einklang zu bringen.

7.
Freizeit & Kultur

Die durch die Gemeinde koordinier-
ten kulturellen Aktivitäten im Dorf tra-
gen wesentlich zur Lebensqualität in 
unserem Dorf bei. Die Angebote wer-
den von der Gemeinde gefördert, dies 
aufbauend auf der Eigeninitiative der 
jeweiligen Institutionen und Bevölke-
rungsgruppen. Es wird ein vielfältiges, 
generationenübergreifendes Kulturan-
gebot angestrebt.

Das aktive Vereinsleben bildet eine der 
wichtigen Grundsäulen unseres gesell-
schaftlichen Zusammenlebens. Die Ge-
meinde unterstützt die Ortsvereine mit 
der Zurverfügungstellung von öffentli-
chen Anlagen und Infrastrukturen und 
angepassten finanziellen Mitteln im Ge-
genleistungsprinzip.

Wir erhalten unsere kulturellen Stätten 
und machen diese der Öffentlichkeit 
wenn möglich uneingeschränkt zu-
gänglich. Damit fördern wir die Identi-
fikation mit der Gemeinde und stärken 
das Wir-Gefühl.

Die einheimischen Kunstschaffenden 
unterstützen wir in ihrem Wirken und 
geben ihnen mit geeigneten Unterstüt-
zungsmassnahmen die Möglichkeit, 
sich künstlerisch weiterentwickeln zu 
können.

Vision & Mission

Hohe Wohn- und Lebensqualität 
sowie grosse Verbundenheit, Enga-
gement und Solidarität unter den 
Einwohnerinnen und Einwohner in 
Fulenbach! Mein Fulenbach ...

Die neue Aarebrücke mit der Entlas-
tungsstrasse reduziert das Verkehrs-
wachstum durch das Dorfzentrum 
deutlich und leistet dabei einen we-
sentlichen Beitrag für ein attraktives 
Dorfzentrum.

Als langfristiges Ziel streben wir mit ei-
genen Energieproduktionsanlagen eine 
höchstmögliche energietechnische 
Eigenversorgung (Solaranlagen, Holz-
schnitzelheizung, Energieeffizienz) an. 

Ein attraktiver lebendiger Dorfkern 
mit Gaststätten und Einkaufsmöglich-
keiten bildet das Grundgerüst für ein 
aktives Gesellschaftsleben in Fulen-
bach. Der Ortskern soll langfristig mit 
E-Mobility-Angeboten aufgewertet 
werden.

Ein neues kulturelles Begegnungs-
zentrum für die Bevölkerung und 
spezielle für die Vereine soll im Zuge 
der 800 Jahr-Feier realisiert werden 
können.

Fulenbach

Die Gemeinde Fulenbach ist und 
bleibt eine eigenständige, unver-
wechselbare und idyllische Ge-
meinde im Aaregäu.

Mit dem ausgeprägten ländlichen 
Charakter sowie den vielfältigen 
Naherholungsgebieten bietet sie 
eine sehr hohe Lebensqualität für 
Einwohnerinnen und Einwohner, 
welche das Leben in einem ausge-
prägten und ruhigen Umfeld, aber 
auch die Nähe zu den urbanen Zen-
tren Olten und Langenthal schätzen.

Mit dem Standortvorteil «weg von 
der Autobahn - direkt an der Aare» 
hat Fulenbach gegenüber anderen 
Gäuer-/Untergäuer-Gemeinden ei-
nen wesentlichen Wohnqualitäts-
vorteil für junge Familien und ältere 
Generationen.

Wir wollen ein kontinuierliches und für 
die Gemeinde angepasstes Bevöl-
kerungswachstum anstreben (Jahr 
2030 = 2‘000 Einwohner/innen). Der 
Gemeinde stehen zur Erreichung die-
ses Zieles gemeindeeigene Bauland-
parzellen zur Verfügung, die je nach 
Bedarf überbaut werden können.

1. 
Entwicklung & Bevölkerung 

Die intakte und hohe Wohn- und Lebens-
qualität in der Gemeinde Fulenbach soll 
mit einem sanften Wachstum gefördert 
und mit geeigneten Massnahmen quali-
tativ weiterentwickelt werden.

Die Gemeinde Fulenbach strebt mit ei-
nem sanften, kontinuierlichen Wachs-
tum langfristig – bis ins Jahr 2030 – eine 
maximale Bevölkerungsgrösse von 2‘000 
Einwohnerinnen und Einwohnern an.

Bei der Weiterentwicklung der Gemeinde 
muss der Erhaltung des Dorfcharakters 
ein hoher Stellenwert eingeräumt wer-
den. Dies insbesondere bei der Dorfkern-
gestaltung. Bestehende und leerstehen-
de Liegenschaften sind einer Nutzung 
(Dienstleistungssektor) zuzuführen.

Die Gemeinde Fulenbach führt eine 
aktive Bodenpolitik (Kauf- und Verkauf 
von Liegenschaften und Baulandparzel-
len) und stellt damit sicher, dass mög-
lichst keine Spekulationsbauten reali-
siert werden können.

2. 
Wirtschaft (Industrie, Gewerbe) & 
Landwirtschaft 

Das Angebot an Arbeitsplätzen im Dienst-
leistungsbereich ist wenn möglich zu er-
weitern und zu fördern. Dabei ist darauf 

3.
Infrastrukturen (Wasser, Abwas-
ser, Gas, Elektra), Kommunikation, 
Strassen & Hirschpark 

Die Gemeinde sorgt mit ihren Infra-
strukturbetrieben und öffentlichrecht-
lichen Gesellschaften dafür, dass den 
Einwohner/innen und der Industrie und 
dem Gewerbe modernste und stets gut 
unterhaltene Infrastruktur- und Versor-
gungsanlagen angeboten werden kön-
nen.

Die Elektra Fulenbach (EFU) hat sich 
stetig weiterzuentwickeln und die je-
weils neuen Herausforderungen an eine 
übergeordnete Energiestrategie 2050 
sowie an ein neues kantonales Energie-
gesetz anzunehmen. Dabei kommt den 
alternativen Energieträgern (erneuerba-
re Energien) eine gewichtige Rolle zu.

Die Modernisierung der örtlichen Was-
serversorgung ist nach den neuen Ge-
nerellen Wasserversorgungsplanung 
(GWP) voranzutreiben. Dabei sind die 
hohen Ziele einer sicheren Wasserver-
sorgung in qualitativer Hinsicht zu erfül-
len. Die Wasserqualität (Nitratbelastun-
gen) ist mit geeigneten Massnahmen 
nachhaltig zu verbessern.

Die Abwasserversorgungsanlagen (GEP) 
sind auf dem hohen technischen Stand 
zu halten, damit eine langfristige Eigen-
ständigkeit der eigenen Abwasserreini-
gungsanlage (ARA Aaregäu) beibehal-
ten werden kann.

Der Entwicklung der Kommunikations-
technologie (Breitband, Mobiltelefonie 
etc.) ist die notwendige Beachtung zu 
schenken. Die Gemeinde hat in Zu-
kunft alles daran zu setzen, dass sich die 
Breitbandtechnologie in der Gemeinde 
Fulenbach dem Stand der Technik ent-
sprechend weiter entwickeln kann.

Das Strassennetz ist gemäss Strassen-
management in seinem Wert zu erhal-
ten. Bei Ausbauten und den Strassen-
erschliessungsanlagen ist darauf zu 
achten, dass der Verkehrssicherheit ein 
genügend grosses Gewicht beigemes-
sen werden kann.

Das bestehende Gasangebot ist mög-
lichst optimal zu nutzen bzw. zu erwei-
tern.

4.
Verkehr, Umwelt, Forst, Entsorgung 
& Kies

Die Verkehrssicherheit auf den Ge-
meinde- und Kantonsstrassen ist mit 
geeigneten Massnahmen zu steigern. 
Dadurch soll primär die Sicherheit der 
schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fuss-
gänger, Schulweg) spürbar erhöht wer-
den können.

Zur Stabilisierung bzw. zur Reduktion 
des Durchfahrtsverkehrs sollen die Leit-
gedanken bzw. das Projekt «Neue Aa-
rebrücke mit Umfahrungsstrasse» poli-
tisch weiterverfolgt und für eine mittel-/
langfristige Umsetzung vorbereitet wer-

den. Das Gesamtangebot im Bereich 
«öffentlicher Verkehr ÖV» ist laufend 
zu optimieren und wenn möglich den 
steigenden Bedürfnissen entsprechend 
auszubauen.

Die Gemeinde sorgt durch einen mass-
vollen Umgang mit unserer Umwelt für 
eine intakte Erhaltung unserer natür-
lichen Lebensräume. Dem Schutz und 
Erhalt unserer Naherholungsgebiete 
(Wälder, Aareufer, Allmend, Dorfbach, 
Chäppeli etc.) wird eine sehr grosse Be-
deutung beigemessen.

Die Gemeinde schafft die notwendigen 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen, 
damit der Forst (Wald) in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht für die nächsten 
Generationen weiterentwickelt werden 
kann. Die qualitativ hochwertige Forstor-
ganisation mit der externen Betriebsfüh-
rung ist langfristig vertraglich zu binden.

Die Gemeinde bietet den Einwohner/
innen mit der Mehrzweck-Sammelstelle 
und der Haus-zu-Haus-Sammlung der 
Bioabfälle ein breites und bedürfnisge-
rechtes Entsorgungsangebot an. Dies 
mit dem Ziel, dass ein höchstmöglicher 
Anteil des eigenproduzierten Abfalls in 
der Gemeinde entsorgt werden kann.

Der Gemeinderat unterstützt die Kan-
tonale Richtplananpassung Kiesabbau 
Aaregäu und ermöglicht somit, dass im 
Gebiet Forenban langfristig (ca. 2035) 
den für die kantonale Kiesversorgung 
notwendigen Kiesabbau realisiert wer-
den kann. Allfällige Kieserträge sind ge-
zielt für den Bau bzw. den Betrieb einer 
neuen Begegnungsstätte einzusetzen.

5.
Soziale Wohlfahrt / Gesundheit / Alter

Wir setzen uns gleichwertig für unsere 
Bevölkerung jeder Alterskategorie und 
sozialer Herkunft im Rahmen unserer 
Möglichkeiten ein. Das Wohl der Bevöl-
kerung liegt bei all unseren Tätigkeiten 
an erster Stelle. Wir unterstützen die Tä-
tigkeiten und Absichten des örtlichen 
Vereins Jugendtreff.

Mit einer aktiven Sozialpolitik in der 
Sozialregion Untergäu (SRU) leisten wir 
einen gewichtigen Beitrag zur stetigen 
Verbesserung der sozialen Rahmenbe-
dingungen in Fulenbach sowie dem 
strukturellen Umfeld in der Sozialregion 
Untergäu.

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich für 
eine angemessene Altersbetreuung 
ein. In der Altersbetreuung setzt die 
Gemeinde weiterhin auf die Strategie 
«ambulant vor stationär» und stellt so-
mit sicher, dass die älteren Einwohne-
rinnen und Einwohner möglichst lange 
in der Gemeinde verbleiben können. Sie 
unterstützt und fördert im Bereich der 
Pflege die Spitexorganisation F-W-K und 
die allgemeine Senioren-Betreuung mit 
einer Vielfalt von Veranstaltungen und 
Angeboten.

Die Gemeinde bietet ein angemessenes 
Beratungs-, Betreuungs- und Unterstüt-
zungsangebot für die Bevölkerung. Sie 
ist bestrebt, die Solidarität innerhalb 
des Gemeinwesens hoch zu halten. Zu-

Leitbild

Der heutige gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Wandel fordert von 
jedem Gemeinderat, sich vertieft mit 
der vergangenen Entwicklung, der 
Gegenwart und vor allem mit der 
Zukunft auseinanderzusetzen.

Das Leitbild der Gemeinde Fulen-
bach soll die angestrebten politi-
schen Grundrichtungen und die 
Zielsetzungen des Gemeinderates 
für die nachhaltige Entwicklung der 
Gemeinde aufzeigen.

Das Leitbild ist ein übergeordnetes 
gemeinde-politisches Führungsin-
strument und entspricht einer Ab-
sichtserklärung des Gemeinderates 
für die Legislaturplanung und den 
künftigen Aktivitäten und Entschei-
de der Gemeindebehörden.

Der Gemeinderat hat im Zuge dieser 
Leitbilderarbeitung einen entspre-
chenden Massnahmen-Katalog erar-
beitet, welcher in der nun laufenden 
Legislaturperiode als Grundlage für 
seine Geschäftstätigkeit dient, damit 
die definierten Leitziele erreicht wer-
den können.

Vision – Gemeinde – Leitbild

zügern bietet sie mit gezielten Integra-
tionsmassnahmen die Sicherheit, sich 
schnell in der Gesellschaft von Fulen-
bach zu integrieren.

Die Gemeinde unterstützt eine aktive 
Gesundheitspolitik indem sie gesund-
heitsfördernde Aktivitäten initiiert und 
bei der Organisation aktiv mitwirkt. Da-
durch soll das Gesundheitsbewusstsein 
bei der Bevölkerung aktiv gesteigert 
werden können.

6.
Bildung (Schulwesen, Schulanlagen, 
Musikschule)

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich ak-
tiv dafür ein, dass der Schulstandort für 
die Primarschule und den Kindergar-
ten langfristig vor Ort gesichert werden 
kann. Zur Erfüllung des neuen kompe-
tenzorientierten Bildungsauftrags ge-



zu achten, dass in erster Linie Arbeitsplät-
ze mit einer möglichst hohen Wertschöp-
fung geschaffen werden können.

Die Gemeinde setzt sich aktiv dafür ein, 
dass im Dorf weiterhin die Grundbe-
dürfnisse der Bevölkerung (Lebensmit-
tel einkaufen, medizinische Versorgung, 
Bank, Post etc.) erfüllt werden können.

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich im 
Rahmen einer zukunftsträchtigen Mo-
bilitätsstrategie (Wohnen und Arbeiten 
in Fulenbach) das Ziel, das einheimische 
Gewerbe aktiv zu fördern, damit Ar-
beitsplätze erhalten und neu dazu ge-
wonnen werden können.

Öffentliche Aufträge sind wenn mög-
lich dem einheimischen Gewerbe zu 
vergeben, soweit dies die rechtlichen 
Grundlagen im Submissionsrecht und 
die Konkurrenzsituation zulassen.

Die Landwirtschaftsbetriebe sind zu 
erhalten und mit einer landwirtschafts-
freundlichen Politik zu unterstützen 
(bspw. Vernetzungsprojekte etc.).

mäss Lehrplan 21 werden dem Kinder-
garten und den Schulen moderne und 
bedürfnisgerechte Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt.

Der Gemeinderat unterstützt die Schul-
leitung beim Betrieb einer modernen 
und erfolgsorientierten Schulorganisa-
tion, um den Kindern eine ihren indi-
viduellen Fähigkeiten entsprechende 
Förderung anbieten zu können. Dabei 
werden im Rahmen der Speziellen För-
derung auch begabte Schüler gefördert! 
Im Bereich der Schulorganisationsent-
wicklung setzen wir auf Nachhaltigkeit 
und Qualität. 

Die Gemeinde steht für den Betrieb einer 
bedürfnisgerechten Musikschulorgani-
sation und unterstützt den Verein Musik-
schule Wolfwil-Fulenbach mit all seinen 
Kräften. Dabei sind jedoch die finanziel-
len Mittel, die Lernziele sowie die Unter-
richtsqualität in Einklang zu bringen.

7.
Freizeit & Kultur

Die durch die Gemeinde koordinier-
ten kulturellen Aktivitäten im Dorf tra-
gen wesentlich zur Lebensqualität in 
unserem Dorf bei. Die Angebote wer-
den von der Gemeinde gefördert, dies 
aufbauend auf der Eigeninitiative der 
jeweiligen Institutionen und Bevölke-
rungsgruppen. Es wird ein vielfältiges, 
generationenübergreifendes Kulturan-
gebot angestrebt.

Das aktive Vereinsleben bildet eine der 
wichtigen Grundsäulen unseres gesell-
schaftlichen Zusammenlebens. Die Ge-
meinde unterstützt die Ortsvereine mit 
der Zurverfügungstellung von öffentli-
chen Anlagen und Infrastrukturen und 
angepassten finanziellen Mitteln im Ge-
genleistungsprinzip.

Wir erhalten unsere kulturellen Stätten 
und machen diese der Öffentlichkeit 
wenn möglich uneingeschränkt zu-
gänglich. Damit fördern wir die Identi-
fikation mit der Gemeinde und stärken 
das Wir-Gefühl.

Die einheimischen Kunstschaffenden 
unterstützen wir in ihrem Wirken und 
geben ihnen mit geeigneten Unterstüt-
zungsmassnahmen die Möglichkeit, 
sich künstlerisch weiterentwickeln zu 
können.

Vision & Mission

Hohe Wohn- und Lebensqualität 
sowie grosse Verbundenheit, Enga-
gement und Solidarität unter den 
Einwohnerinnen und Einwohner in 
Fulenbach! Mein Fulenbach ...

Die neue Aarebrücke mit der Entlas-
tungsstrasse reduziert das Verkehrs-
wachstum durch das Dorfzentrum 
deutlich und leistet dabei einen we-
sentlichen Beitrag für ein attraktives 
Dorfzentrum.

Als langfristiges Ziel streben wir mit ei-
genen Energieproduktionsanlagen eine 
höchstmögliche energietechnische 
Eigenversorgung (Solaranlagen, Holz-
schnitzelheizung, Energieeffizienz) an. 

Ein attraktiver lebendiger Dorfkern 
mit Gaststätten und Einkaufsmöglich-
keiten bildet das Grundgerüst für ein 
aktives Gesellschaftsleben in Fulen-
bach. Der Ortskern soll langfristig mit 
E-Mobility-Angeboten aufgewertet 
werden.

Ein neues kulturelles Begegnungs-
zentrum für die Bevölkerung und 
spezielle für die Vereine soll im Zuge 
der 800 Jahr-Feier realisiert werden 
können.

Fulenbach

Die Gemeinde Fulenbach ist und 
bleibt eine eigenständige, unver-
wechselbare und idyllische Ge-
meinde im Aaregäu.

Mit dem ausgeprägten ländlichen 
Charakter sowie den vielfältigen 
Naherholungsgebieten bietet sie 
eine sehr hohe Lebensqualität für 
Einwohnerinnen und Einwohner, 
welche das Leben in einem ausge-
prägten und ruhigen Umfeld, aber 
auch die Nähe zu den urbanen Zen-
tren Olten und Langenthal schätzen.

Mit dem Standortvorteil «weg von 
der Autobahn - direkt an der Aare» 
hat Fulenbach gegenüber anderen 
Gäuer-/Untergäuer-Gemeinden ei-
nen wesentlichen Wohnqualitäts-
vorteil für junge Familien und ältere 
Generationen.

Wir wollen ein kontinuierliches und für 
die Gemeinde angepasstes Bevöl-
kerungswachstum anstreben (Jahr 
2030 = 2‘000 Einwohner/innen). Der 
Gemeinde stehen zur Erreichung die-
ses Zieles gemeindeeigene Bauland-
parzellen zur Verfügung, die je nach 
Bedarf überbaut werden können.

1. 
Entwicklung & Bevölkerung 

Die intakte und hohe Wohn- und Lebens-
qualität in der Gemeinde Fulenbach soll 
mit einem sanften Wachstum gefördert 
und mit geeigneten Massnahmen quali-
tativ weiterentwickelt werden.

Die Gemeinde Fulenbach strebt mit ei-
nem sanften, kontinuierlichen Wachs-
tum langfristig – bis ins Jahr 2030 – eine 
maximale Bevölkerungsgrösse von 2‘000 
Einwohnerinnen und Einwohnern an.

Bei der Weiterentwicklung der Gemeinde 
muss der Erhaltung des Dorfcharakters 
ein hoher Stellenwert eingeräumt wer-
den. Dies insbesondere bei der Dorfkern-
gestaltung. Bestehende und leerstehen-
de Liegenschaften sind einer Nutzung 
(Dienstleistungssektor) zuzuführen.

Die Gemeinde Fulenbach führt eine 
aktive Bodenpolitik (Kauf- und Verkauf 
von Liegenschaften und Baulandparzel-
len) und stellt damit sicher, dass mög-
lichst keine Spekulationsbauten reali-
siert werden können.

2. 
Wirtschaft (Industrie, Gewerbe) & 
Landwirtschaft 

Das Angebot an Arbeitsplätzen im Dienst-
leistungsbereich ist wenn möglich zu er-
weitern und zu fördern. Dabei ist darauf 

3.
Infrastrukturen (Wasser, Abwas-
ser, Gas, Elektra), Kommunikation, 
Strassen & Hirschpark 

Die Gemeinde sorgt mit ihren Infra-
strukturbetrieben und öffentlichrecht-
lichen Gesellschaften dafür, dass den 
Einwohner/innen und der Industrie und 
dem Gewerbe modernste und stets gut 
unterhaltene Infrastruktur- und Versor-
gungsanlagen angeboten werden kön-
nen.

Die Elektra Fulenbach (EFU) hat sich 
stetig weiterzuentwickeln und die je-
weils neuen Herausforderungen an eine 
übergeordnete Energiestrategie 2050 
sowie an ein neues kantonales Energie-
gesetz anzunehmen. Dabei kommt den 
alternativen Energieträgern (erneuerba-
re Energien) eine gewichtige Rolle zu.

Die Modernisierung der örtlichen Was-
serversorgung ist nach den neuen Ge-
nerellen Wasserversorgungsplanung 
(GWP) voranzutreiben. Dabei sind die 
hohen Ziele einer sicheren Wasserver-
sorgung in qualitativer Hinsicht zu erfül-
len. Die Wasserqualität (Nitratbelastun-
gen) ist mit geeigneten Massnahmen 
nachhaltig zu verbessern.

Die Abwasserversorgungsanlagen (GEP) 
sind auf dem hohen technischen Stand 
zu halten, damit eine langfristige Eigen-
ständigkeit der eigenen Abwasserreini-
gungsanlage (ARA Aaregäu) beibehal-
ten werden kann.

Der Entwicklung der Kommunikations-
technologie (Breitband, Mobiltelefonie 
etc.) ist die notwendige Beachtung zu 
schenken. Die Gemeinde hat in Zu-
kunft alles daran zu setzen, dass sich die 
Breitbandtechnologie in der Gemeinde 
Fulenbach dem Stand der Technik ent-
sprechend weiter entwickeln kann.

Das Strassennetz ist gemäss Strassen-
management in seinem Wert zu erhal-
ten. Bei Ausbauten und den Strassen-
erschliessungsanlagen ist darauf zu 
achten, dass der Verkehrssicherheit ein 
genügend grosses Gewicht beigemes-
sen werden kann.

Das bestehende Gasangebot ist mög-
lichst optimal zu nutzen bzw. zu erwei-
tern.

4.
Verkehr, Umwelt, Forst, Entsorgung 
& Kies

Die Verkehrssicherheit auf den Ge-
meinde- und Kantonsstrassen ist mit 
geeigneten Massnahmen zu steigern. 
Dadurch soll primär die Sicherheit der 
schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fuss-
gänger, Schulweg) spürbar erhöht wer-
den können.

Zur Stabilisierung bzw. zur Reduktion 
des Durchfahrtsverkehrs sollen die Leit-
gedanken bzw. das Projekt «Neue Aa-
rebrücke mit Umfahrungsstrasse» poli-
tisch weiterverfolgt und für eine mittel-/
langfristige Umsetzung vorbereitet wer-

den. Das Gesamtangebot im Bereich 
«öffentlicher Verkehr ÖV» ist laufend 
zu optimieren und wenn möglich den 
steigenden Bedürfnissen entsprechend 
auszubauen.

Die Gemeinde sorgt durch einen mass-
vollen Umgang mit unserer Umwelt für 
eine intakte Erhaltung unserer natür-
lichen Lebensräume. Dem Schutz und 
Erhalt unserer Naherholungsgebiete 
(Wälder, Aareufer, Allmend, Dorfbach, 
Chäppeli etc.) wird eine sehr grosse Be-
deutung beigemessen.

Die Gemeinde schafft die notwendigen 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen, 
damit der Forst (Wald) in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht für die nächsten 
Generationen weiterentwickelt werden 
kann. Die qualitativ hochwertige Forstor-
ganisation mit der externen Betriebsfüh-
rung ist langfristig vertraglich zu binden.

Die Gemeinde bietet den Einwohner/
innen mit der Mehrzweck-Sammelstelle 
und der Haus-zu-Haus-Sammlung der 
Bioabfälle ein breites und bedürfnisge-
rechtes Entsorgungsangebot an. Dies 
mit dem Ziel, dass ein höchstmöglicher 
Anteil des eigenproduzierten Abfalls in 
der Gemeinde entsorgt werden kann.

Der Gemeinderat unterstützt die Kan-
tonale Richtplananpassung Kiesabbau 
Aaregäu und ermöglicht somit, dass im 
Gebiet Forenban langfristig (ca. 2035) 
den für die kantonale Kiesversorgung 
notwendigen Kiesabbau realisiert wer-
den kann. Allfällige Kieserträge sind ge-
zielt für den Bau bzw. den Betrieb einer 
neuen Begegnungsstätte einzusetzen.

5.
Soziale Wohlfahrt / Gesundheit / Alter

Wir setzen uns gleichwertig für unsere 
Bevölkerung jeder Alterskategorie und 
sozialer Herkunft im Rahmen unserer 
Möglichkeiten ein. Das Wohl der Bevöl-
kerung liegt bei all unseren Tätigkeiten 
an erster Stelle. Wir unterstützen die Tä-
tigkeiten und Absichten des örtlichen 
Vereins Jugendtreff.

Mit einer aktiven Sozialpolitik in der 
Sozialregion Untergäu (SRU) leisten wir 
einen gewichtigen Beitrag zur stetigen 
Verbesserung der sozialen Rahmenbe-
dingungen in Fulenbach sowie dem 
strukturellen Umfeld in der Sozialregion 
Untergäu.

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich für 
eine angemessene Altersbetreuung 
ein. In der Altersbetreuung setzt die 
Gemeinde weiterhin auf die Strategie 
«ambulant vor stationär» und stellt so-
mit sicher, dass die älteren Einwohne-
rinnen und Einwohner möglichst lange 
in der Gemeinde verbleiben können. Sie 
unterstützt und fördert im Bereich der 
Pflege die Spitexorganisation F-W-K und 
die allgemeine Senioren-Betreuung mit 
einer Vielfalt von Veranstaltungen und 
Angeboten.

Die Gemeinde bietet ein angemessenes 
Beratungs-, Betreuungs- und Unterstüt-
zungsangebot für die Bevölkerung. Sie 
ist bestrebt, die Solidarität innerhalb 
des Gemeinwesens hoch zu halten. Zu-

Leitbild

Der heutige gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Wandel fordert von 
jedem Gemeinderat, sich vertieft mit 
der vergangenen Entwicklung, der 
Gegenwart und vor allem mit der 
Zukunft auseinanderzusetzen.

Das Leitbild der Gemeinde Fulen-
bach soll die angestrebten politi-
schen Grundrichtungen und die 
Zielsetzungen des Gemeinderates 
für die nachhaltige Entwicklung der 
Gemeinde aufzeigen.

Das Leitbild ist ein übergeordnetes 
gemeinde-politisches Führungsin-
strument und entspricht einer Ab-
sichtserklärung des Gemeinderates 
für die Legislaturplanung und den 
künftigen Aktivitäten und Entschei-
de der Gemeindebehörden.

Der Gemeinderat hat im Zuge dieser 
Leitbilderarbeitung einen entspre-
chenden Massnahmen-Katalog erar-
beitet, welcher in der nun laufenden 
Legislaturperiode als Grundlage für 
seine Geschäftstätigkeit dient, damit 
die definierten Leitziele erreicht wer-
den können.

Vision – Gemeinde – Leitbild

zügern bietet sie mit gezielten Integra-
tionsmassnahmen die Sicherheit, sich 
schnell in der Gesellschaft von Fulen-
bach zu integrieren.

Die Gemeinde unterstützt eine aktive 
Gesundheitspolitik indem sie gesund-
heitsfördernde Aktivitäten initiiert und 
bei der Organisation aktiv mitwirkt. Da-
durch soll das Gesundheitsbewusstsein 
bei der Bevölkerung aktiv gesteigert 
werden können.

6.
Bildung (Schulwesen, Schulanlagen, 
Musikschule)

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich ak-
tiv dafür ein, dass der Schulstandort für 
die Primarschule und den Kindergar-
ten langfristig vor Ort gesichert werden 
kann. Zur Erfüllung des neuen kompe-
tenzorientierten Bildungsauftrags ge-



zu achten, dass in erster Linie Arbeitsplät-
ze mit einer möglichst hohen Wertschöp-
fung geschaffen werden können.

Die Gemeinde setzt sich aktiv dafür ein, 
dass im Dorf weiterhin die Grundbe-
dürfnisse der Bevölkerung (Lebensmit-
tel einkaufen, medizinische Versorgung, 
Bank, Post etc.) erfüllt werden können.

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich im 
Rahmen einer zukunftsträchtigen Mo-
bilitätsstrategie (Wohnen und Arbeiten 
in Fulenbach) das Ziel, das einheimische 
Gewerbe aktiv zu fördern, damit Ar-
beitsplätze erhalten und neu dazu ge-
wonnen werden können.

Öffentliche Aufträge sind wenn mög-
lich dem einheimischen Gewerbe zu 
vergeben, soweit dies die rechtlichen 
Grundlagen im Submissionsrecht und 
die Konkurrenzsituation zulassen.

Die Landwirtschaftsbetriebe sind zu 
erhalten und mit einer landwirtschafts-
freundlichen Politik zu unterstützen 
(bspw. Vernetzungsprojekte etc.).

mäss Lehrplan 21 werden dem Kinder-
garten und den Schulen moderne und 
bedürfnisgerechte Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt.

Der Gemeinderat unterstützt die Schul-
leitung beim Betrieb einer modernen 
und erfolgsorientierten Schulorganisa-
tion, um den Kindern eine ihren indi-
viduellen Fähigkeiten entsprechende 
Förderung anbieten zu können. Dabei 
werden im Rahmen der Speziellen För-
derung auch begabte Schüler gefördert! 
Im Bereich der Schulorganisationsent-
wicklung setzen wir auf Nachhaltigkeit 
und Qualität. 

Die Gemeinde steht für den Betrieb einer 
bedürfnisgerechten Musikschulorgani-
sation und unterstützt den Verein Musik-
schule Wolfwil-Fulenbach mit all seinen 
Kräften. Dabei sind jedoch die finanziel-
len Mittel, die Lernziele sowie die Unter-
richtsqualität in Einklang zu bringen.

7.
Freizeit & Kultur

Die durch die Gemeinde koordinier-
ten kulturellen Aktivitäten im Dorf tra-
gen wesentlich zur Lebensqualität in 
unserem Dorf bei. Die Angebote wer-
den von der Gemeinde gefördert, dies 
aufbauend auf der Eigeninitiative der 
jeweiligen Institutionen und Bevölke-
rungsgruppen. Es wird ein vielfältiges, 
generationenübergreifendes Kulturan-
gebot angestrebt.

Das aktive Vereinsleben bildet eine der 
wichtigen Grundsäulen unseres gesell-
schaftlichen Zusammenlebens. Die Ge-
meinde unterstützt die Ortsvereine mit 
der Zurverfügungstellung von öffentli-
chen Anlagen und Infrastrukturen und 
angepassten finanziellen Mitteln im Ge-
genleistungsprinzip.

Wir erhalten unsere kulturellen Stätten 
und machen diese der Öffentlichkeit 
wenn möglich uneingeschränkt zu-
gänglich. Damit fördern wir die Identi-
fikation mit der Gemeinde und stärken 
das Wir-Gefühl.

Die einheimischen Kunstschaffenden 
unterstützen wir in ihrem Wirken und 
geben ihnen mit geeigneten Unterstüt-
zungsmassnahmen die Möglichkeit, 
sich künstlerisch weiterentwickeln zu 
können.

Vision & Mission

Hohe Wohn- und Lebensqualität 
sowie grosse Verbundenheit, Enga-
gement und Solidarität unter den 
Einwohnerinnen und Einwohner in 
Fulenbach! Mein Fulenbach ...

Die neue Aarebrücke mit der Entlas-
tungsstrasse reduziert das Verkehrs-
wachstum durch das Dorfzentrum 
deutlich und leistet dabei einen we-
sentlichen Beitrag für ein attraktives 
Dorfzentrum.

Als langfristiges Ziel streben wir mit ei-
genen Energieproduktionsanlagen eine 
höchstmögliche energietechnische 
Eigenversorgung (Solaranlagen, Holz-
schnitzelheizung, Energieeffizienz) an. 

Ein attraktiver lebendiger Dorfkern 
mit Gaststätten und Einkaufsmöglich-
keiten bildet das Grundgerüst für ein 
aktives Gesellschaftsleben in Fulen-
bach. Der Ortskern soll langfristig mit 
E-Mobility-Angeboten aufgewertet 
werden.

Ein neues kulturelles Begegnungs-
zentrum für die Bevölkerung und 
spezielle für die Vereine soll im Zuge 
der 800 Jahr-Feier realisiert werden 
können.

Fulenbach

Die Gemeinde Fulenbach ist und 
bleibt eine eigenständige, unver-
wechselbare und idyllische Ge-
meinde im Aaregäu.

Mit dem ausgeprägten ländlichen 
Charakter sowie den vielfältigen 
Naherholungsgebieten bietet sie 
eine sehr hohe Lebensqualität für 
Einwohnerinnen und Einwohner, 
welche das Leben in einem ausge-
prägten und ruhigen Umfeld, aber 
auch die Nähe zu den urbanen Zen-
tren Olten und Langenthal schätzen.

Mit dem Standortvorteil «weg von 
der Autobahn - direkt an der Aare» 
hat Fulenbach gegenüber anderen 
Gäuer-/Untergäuer-Gemeinden ei-
nen wesentlichen Wohnqualitäts-
vorteil für junge Familien und ältere 
Generationen.

Wir wollen ein kontinuierliches und für 
die Gemeinde angepasstes Bevöl-
kerungswachstum anstreben (Jahr 
2030 = 2‘000 Einwohner/innen). Der 
Gemeinde stehen zur Erreichung die-
ses Zieles gemeindeeigene Bauland-
parzellen zur Verfügung, die je nach 
Bedarf überbaut werden können.

1. 
Entwicklung & Bevölkerung 

Die intakte und hohe Wohn- und Lebens-
qualität in der Gemeinde Fulenbach soll 
mit einem sanften Wachstum gefördert 
und mit geeigneten Massnahmen quali-
tativ weiterentwickelt werden.

Die Gemeinde Fulenbach strebt mit ei-
nem sanften, kontinuierlichen Wachs-
tum langfristig – bis ins Jahr 2030 – eine 
maximale Bevölkerungsgrösse von 2‘000 
Einwohnerinnen und Einwohnern an.

Bei der Weiterentwicklung der Gemeinde 
muss der Erhaltung des Dorfcharakters 
ein hoher Stellenwert eingeräumt wer-
den. Dies insbesondere bei der Dorfkern-
gestaltung. Bestehende und leerstehen-
de Liegenschaften sind einer Nutzung 
(Dienstleistungssektor) zuzuführen.

Die Gemeinde Fulenbach führt eine 
aktive Bodenpolitik (Kauf- und Verkauf 
von Liegenschaften und Baulandparzel-
len) und stellt damit sicher, dass mög-
lichst keine Spekulationsbauten reali-
siert werden können.

2. 
Wirtschaft (Industrie, Gewerbe) & 
Landwirtschaft 

Das Angebot an Arbeitsplätzen im Dienst-
leistungsbereich ist wenn möglich zu er-
weitern und zu fördern. Dabei ist darauf 

3.
Infrastrukturen (Wasser, Abwas-
ser, Gas, Elektra), Kommunikation, 
Strassen & Hirschpark 

Die Gemeinde sorgt mit ihren Infra-
strukturbetrieben und öffentlichrecht-
lichen Gesellschaften dafür, dass den 
Einwohner/innen und der Industrie und 
dem Gewerbe modernste und stets gut 
unterhaltene Infrastruktur- und Versor-
gungsanlagen angeboten werden kön-
nen.

Die Elektra Fulenbach (EFU) hat sich 
stetig weiterzuentwickeln und die je-
weils neuen Herausforderungen an eine 
übergeordnete Energiestrategie 2050 
sowie an ein neues kantonales Energie-
gesetz anzunehmen. Dabei kommt den 
alternativen Energieträgern (erneuerba-
re Energien) eine gewichtige Rolle zu.

Die Modernisierung der örtlichen Was-
serversorgung ist nach den neuen Ge-
nerellen Wasserversorgungsplanung 
(GWP) voranzutreiben. Dabei sind die 
hohen Ziele einer sicheren Wasserver-
sorgung in qualitativer Hinsicht zu erfül-
len. Die Wasserqualität (Nitratbelastun-
gen) ist mit geeigneten Massnahmen 
nachhaltig zu verbessern.

Die Abwasserversorgungsanlagen (GEP) 
sind auf dem hohen technischen Stand 
zu halten, damit eine langfristige Eigen-
ständigkeit der eigenen Abwasserreini-
gungsanlage (ARA Aaregäu) beibehal-
ten werden kann.

Der Entwicklung der Kommunikations-
technologie (Breitband, Mobiltelefonie 
etc.) ist die notwendige Beachtung zu 
schenken. Die Gemeinde hat in Zu-
kunft alles daran zu setzen, dass sich die 
Breitbandtechnologie in der Gemeinde 
Fulenbach dem Stand der Technik ent-
sprechend weiter entwickeln kann.

Das Strassennetz ist gemäss Strassen-
management in seinem Wert zu erhal-
ten. Bei Ausbauten und den Strassen-
erschliessungsanlagen ist darauf zu 
achten, dass der Verkehrssicherheit ein 
genügend grosses Gewicht beigemes-
sen werden kann.

Das bestehende Gasangebot ist mög-
lichst optimal zu nutzen bzw. zu erwei-
tern.

4.
Verkehr, Umwelt, Forst, Entsorgung 
& Kies

Die Verkehrssicherheit auf den Ge-
meinde- und Kantonsstrassen ist mit 
geeigneten Massnahmen zu steigern. 
Dadurch soll primär die Sicherheit der 
schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fuss-
gänger, Schulweg) spürbar erhöht wer-
den können.

Zur Stabilisierung bzw. zur Reduktion 
des Durchfahrtsverkehrs sollen die Leit-
gedanken bzw. das Projekt «Neue Aa-
rebrücke mit Umfahrungsstrasse» poli-
tisch weiterverfolgt und für eine mittel-/
langfristige Umsetzung vorbereitet wer-

den. Das Gesamtangebot im Bereich 
«öffentlicher Verkehr ÖV» ist laufend 
zu optimieren und wenn möglich den 
steigenden Bedürfnissen entsprechend 
auszubauen.

Die Gemeinde sorgt durch einen mass-
vollen Umgang mit unserer Umwelt für 
eine intakte Erhaltung unserer natür-
lichen Lebensräume. Dem Schutz und 
Erhalt unserer Naherholungsgebiete 
(Wälder, Aareufer, Allmend, Dorfbach, 
Chäppeli etc.) wird eine sehr grosse Be-
deutung beigemessen.

Die Gemeinde schafft die notwendigen 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen, 
damit der Forst (Wald) in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht für die nächsten 
Generationen weiterentwickelt werden 
kann. Die qualitativ hochwertige Forstor-
ganisation mit der externen Betriebsfüh-
rung ist langfristig vertraglich zu binden.

Die Gemeinde bietet den Einwohner/
innen mit der Mehrzweck-Sammelstelle 
und der Haus-zu-Haus-Sammlung der 
Bioabfälle ein breites und bedürfnisge-
rechtes Entsorgungsangebot an. Dies 
mit dem Ziel, dass ein höchstmöglicher 
Anteil des eigenproduzierten Abfalls in 
der Gemeinde entsorgt werden kann.

Der Gemeinderat unterstützt die Kan-
tonale Richtplananpassung Kiesabbau 
Aaregäu und ermöglicht somit, dass im 
Gebiet Forenban langfristig (ca. 2035) 
den für die kantonale Kiesversorgung 
notwendigen Kiesabbau realisiert wer-
den kann. Allfällige Kieserträge sind ge-
zielt für den Bau bzw. den Betrieb einer 
neuen Begegnungsstätte einzusetzen.

5.
Soziale Wohlfahrt / Gesundheit / Alter

Wir setzen uns gleichwertig für unsere 
Bevölkerung jeder Alterskategorie und 
sozialer Herkunft im Rahmen unserer 
Möglichkeiten ein. Das Wohl der Bevöl-
kerung liegt bei all unseren Tätigkeiten 
an erster Stelle. Wir unterstützen die Tä-
tigkeiten und Absichten des örtlichen 
Vereins Jugendtreff.

Mit einer aktiven Sozialpolitik in der 
Sozialregion Untergäu (SRU) leisten wir 
einen gewichtigen Beitrag zur stetigen 
Verbesserung der sozialen Rahmenbe-
dingungen in Fulenbach sowie dem 
strukturellen Umfeld in der Sozialregion 
Untergäu.

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich für 
eine angemessene Altersbetreuung 
ein. In der Altersbetreuung setzt die 
Gemeinde weiterhin auf die Strategie 
«ambulant vor stationär» und stellt so-
mit sicher, dass die älteren Einwohne-
rinnen und Einwohner möglichst lange 
in der Gemeinde verbleiben können. Sie 
unterstützt und fördert im Bereich der 
Pflege die Spitexorganisation F-W-K und 
die allgemeine Senioren-Betreuung mit 
einer Vielfalt von Veranstaltungen und 
Angeboten.

Die Gemeinde bietet ein angemessenes 
Beratungs-, Betreuungs- und Unterstüt-
zungsangebot für die Bevölkerung. Sie 
ist bestrebt, die Solidarität innerhalb 
des Gemeinwesens hoch zu halten. Zu-

Leitbild

Der heutige gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Wandel fordert von 
jedem Gemeinderat, sich vertieft mit 
der vergangenen Entwicklung, der 
Gegenwart und vor allem mit der 
Zukunft auseinanderzusetzen.

Das Leitbild der Gemeinde Fulen-
bach soll die angestrebten politi-
schen Grundrichtungen und die 
Zielsetzungen des Gemeinderates 
für die nachhaltige Entwicklung der 
Gemeinde aufzeigen.

Das Leitbild ist ein übergeordnetes 
gemeinde-politisches Führungsin-
strument und entspricht einer Ab-
sichtserklärung des Gemeinderates 
für die Legislaturplanung und den 
künftigen Aktivitäten und Entschei-
de der Gemeindebehörden.

Der Gemeinderat hat im Zuge dieser 
Leitbilderarbeitung einen entspre-
chenden Massnahmen-Katalog erar-
beitet, welcher in der nun laufenden 
Legislaturperiode als Grundlage für 
seine Geschäftstätigkeit dient, damit 
die definierten Leitziele erreicht wer-
den können.

Vision – Gemeinde – Leitbild

zügern bietet sie mit gezielten Integra-
tionsmassnahmen die Sicherheit, sich 
schnell in der Gesellschaft von Fulen-
bach zu integrieren.

Die Gemeinde unterstützt eine aktive 
Gesundheitspolitik indem sie gesund-
heitsfördernde Aktivitäten initiiert und 
bei der Organisation aktiv mitwirkt. Da-
durch soll das Gesundheitsbewusstsein 
bei der Bevölkerung aktiv gesteigert 
werden können.

6.
Bildung (Schulwesen, Schulanlagen, 
Musikschule)

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich ak-
tiv dafür ein, dass der Schulstandort für 
die Primarschule und den Kindergar-
ten langfristig vor Ort gesichert werden 
kann. Zur Erfüllung des neuen kompe-
tenzorientierten Bildungsauftrags ge-



zu achten, dass in erster Linie Arbeitsplät-
ze mit einer möglichst hohen Wertschöp-
fung geschaffen werden können.

Die Gemeinde setzt sich aktiv dafür ein, 
dass im Dorf weiterhin die Grundbe-
dürfnisse der Bevölkerung (Lebensmit-
tel einkaufen, medizinische Versorgung, 
Bank, Post etc.) erfüllt werden können.

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich im 
Rahmen einer zukunftsträchtigen Mo-
bilitätsstrategie (Wohnen und Arbeiten 
in Fulenbach) das Ziel, das einheimische 
Gewerbe aktiv zu fördern, damit Ar-
beitsplätze erhalten und neu dazu ge-
wonnen werden können.

Öffentliche Aufträge sind wenn mög-
lich dem einheimischen Gewerbe zu 
vergeben, soweit dies die rechtlichen 
Grundlagen im Submissionsrecht und 
die Konkurrenzsituation zulassen.

Die Landwirtschaftsbetriebe sind zu 
erhalten und mit einer landwirtschafts-
freundlichen Politik zu unterstützen 
(bspw. Vernetzungsprojekte etc.).

mäss Lehrplan 21 werden dem Kinder-
garten und den Schulen moderne und 
bedürfnisgerechte Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt.

Der Gemeinderat unterstützt die Schul-
leitung beim Betrieb einer modernen 
und erfolgsorientierten Schulorganisa-
tion, um den Kindern eine ihren indi-
viduellen Fähigkeiten entsprechende 
Förderung anbieten zu können. Dabei 
werden im Rahmen der Speziellen För-
derung auch begabte Schüler gefördert! 
Im Bereich der Schulorganisationsent-
wicklung setzen wir auf Nachhaltigkeit 
und Qualität. 

Die Gemeinde steht für den Betrieb einer 
bedürfnisgerechten Musikschulorgani-
sation und unterstützt den Verein Musik-
schule Wolfwil-Fulenbach mit all seinen 
Kräften. Dabei sind jedoch die finanziel-
len Mittel, die Lernziele sowie die Unter-
richtsqualität in Einklang zu bringen.

7.
Freizeit & Kultur

Die durch die Gemeinde koordinier-
ten kulturellen Aktivitäten im Dorf tra-
gen wesentlich zur Lebensqualität in 
unserem Dorf bei. Die Angebote wer-
den von der Gemeinde gefördert, dies 
aufbauend auf der Eigeninitiative der 
jeweiligen Institutionen und Bevölke-
rungsgruppen. Es wird ein vielfältiges, 
generationenübergreifendes Kulturan-
gebot angestrebt.

Das aktive Vereinsleben bildet eine der 
wichtigen Grundsäulen unseres gesell-
schaftlichen Zusammenlebens. Die Ge-
meinde unterstützt die Ortsvereine mit 
der Zurverfügungstellung von öffentli-
chen Anlagen und Infrastrukturen und 
angepassten finanziellen Mitteln im Ge-
genleistungsprinzip.

Wir erhalten unsere kulturellen Stätten 
und machen diese der Öffentlichkeit 
wenn möglich uneingeschränkt zu-
gänglich. Damit fördern wir die Identi-
fikation mit der Gemeinde und stärken 
das Wir-Gefühl.

Die einheimischen Kunstschaffenden 
unterstützen wir in ihrem Wirken und 
geben ihnen mit geeigneten Unterstüt-
zungsmassnahmen die Möglichkeit, 
sich künstlerisch weiterentwickeln zu 
können.

Vision & Mission

Hohe Wohn- und Lebensqualität 
sowie grosse Verbundenheit, Enga-
gement und Solidarität unter den 
Einwohnerinnen und Einwohner in 
Fulenbach! Mein Fulenbach ...

Die neue Aarebrücke mit der Entlas-
tungsstrasse reduziert das Verkehrs-
wachstum durch das Dorfzentrum 
deutlich und leistet dabei einen we-
sentlichen Beitrag für ein attraktives 
Dorfzentrum.

Als langfristiges Ziel streben wir mit ei-
genen Energieproduktionsanlagen eine 
höchstmögliche energietechnische 
Eigenversorgung (Solaranlagen, Holz-
schnitzelheizung, Energieeffizienz) an. 

Ein attraktiver lebendiger Dorfkern 
mit Gaststätten und Einkaufsmöglich-
keiten bildet das Grundgerüst für ein 
aktives Gesellschaftsleben in Fulen-
bach. Der Ortskern soll langfristig mit 
E-Mobility-Angeboten aufgewertet 
werden.

Ein neues kulturelles Begegnungs-
zentrum für die Bevölkerung und 
spezielle für die Vereine soll im Zuge 
der 800 Jahr-Feier realisiert werden 
können.

Fulenbach

Die Gemeinde Fulenbach ist und 
bleibt eine eigenständige, unver-
wechselbare und idyllische Ge-
meinde im Aaregäu.

Mit dem ausgeprägten ländlichen 
Charakter sowie den vielfältigen 
Naherholungsgebieten bietet sie 
eine sehr hohe Lebensqualität für 
Einwohnerinnen und Einwohner, 
welche das Leben in einem ausge-
prägten und ruhigen Umfeld, aber 
auch die Nähe zu den urbanen Zen-
tren Olten und Langenthal schätzen.

Mit dem Standortvorteil «weg von 
der Autobahn - direkt an der Aare» 
hat Fulenbach gegenüber anderen 
Gäuer-/Untergäuer-Gemeinden ei-
nen wesentlichen Wohnqualitäts-
vorteil für junge Familien und ältere 
Generationen.

Wir wollen ein kontinuierliches und für 
die Gemeinde angepasstes Bevöl-
kerungswachstum anstreben (Jahr 
2030 = 2‘000 Einwohner/innen). Der 
Gemeinde stehen zur Erreichung die-
ses Zieles gemeindeeigene Bauland-
parzellen zur Verfügung, die je nach 
Bedarf überbaut werden können.

1. 
Entwicklung & Bevölkerung 

Die intakte und hohe Wohn- und Lebens-
qualität in der Gemeinde Fulenbach soll 
mit einem sanften Wachstum gefördert 
und mit geeigneten Massnahmen quali-
tativ weiterentwickelt werden.

Die Gemeinde Fulenbach strebt mit ei-
nem sanften, kontinuierlichen Wachs-
tum langfristig – bis ins Jahr 2030 – eine 
maximale Bevölkerungsgrösse von 2‘000 
Einwohnerinnen und Einwohnern an.

Bei der Weiterentwicklung der Gemeinde 
muss der Erhaltung des Dorfcharakters 
ein hoher Stellenwert eingeräumt wer-
den. Dies insbesondere bei der Dorfkern-
gestaltung. Bestehende und leerstehen-
de Liegenschaften sind einer Nutzung 
(Dienstleistungssektor) zuzuführen.

Die Gemeinde Fulenbach führt eine 
aktive Bodenpolitik (Kauf- und Verkauf 
von Liegenschaften und Baulandparzel-
len) und stellt damit sicher, dass mög-
lichst keine Spekulationsbauten reali-
siert werden können.

2. 
Wirtschaft (Industrie, Gewerbe) & 
Landwirtschaft 

Das Angebot an Arbeitsplätzen im Dienst-
leistungsbereich ist wenn möglich zu er-
weitern und zu fördern. Dabei ist darauf 

3.
Infrastrukturen (Wasser, Abwas-
ser, Gas, Elektra), Kommunikation, 
Strassen & Hirschpark 

Die Gemeinde sorgt mit ihren Infra-
strukturbetrieben und öffentlichrecht-
lichen Gesellschaften dafür, dass den 
Einwohner/innen und der Industrie und 
dem Gewerbe modernste und stets gut 
unterhaltene Infrastruktur- und Versor-
gungsanlagen angeboten werden kön-
nen.

Die Elektra Fulenbach (EFU) hat sich 
stetig weiterzuentwickeln und die je-
weils neuen Herausforderungen an eine 
übergeordnete Energiestrategie 2050 
sowie an ein neues kantonales Energie-
gesetz anzunehmen. Dabei kommt den 
alternativen Energieträgern (erneuerba-
re Energien) eine gewichtige Rolle zu.

Die Modernisierung der örtlichen Was-
serversorgung ist nach den neuen Ge-
nerellen Wasserversorgungsplanung 
(GWP) voranzutreiben. Dabei sind die 
hohen Ziele einer sicheren Wasserver-
sorgung in qualitativer Hinsicht zu erfül-
len. Die Wasserqualität (Nitratbelastun-
gen) ist mit geeigneten Massnahmen 
nachhaltig zu verbessern.

Die Abwasserversorgungsanlagen (GEP) 
sind auf dem hohen technischen Stand 
zu halten, damit eine langfristige Eigen-
ständigkeit der eigenen Abwasserreini-
gungsanlage (ARA Aaregäu) beibehal-
ten werden kann.

Der Entwicklung der Kommunikations-
technologie (Breitband, Mobiltelefonie 
etc.) ist die notwendige Beachtung zu 
schenken. Die Gemeinde hat in Zu-
kunft alles daran zu setzen, dass sich die 
Breitbandtechnologie in der Gemeinde 
Fulenbach dem Stand der Technik ent-
sprechend weiter entwickeln kann.

Das Strassennetz ist gemäss Strassen-
management in seinem Wert zu erhal-
ten. Bei Ausbauten und den Strassen-
erschliessungsanlagen ist darauf zu 
achten, dass der Verkehrssicherheit ein 
genügend grosses Gewicht beigemes-
sen werden kann.

Das bestehende Gasangebot ist mög-
lichst optimal zu nutzen bzw. zu erwei-
tern.

4.
Verkehr, Umwelt, Forst, Entsorgung 
& Kies

Die Verkehrssicherheit auf den Ge-
meinde- und Kantonsstrassen ist mit 
geeigneten Massnahmen zu steigern. 
Dadurch soll primär die Sicherheit der 
schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fuss-
gänger, Schulweg) spürbar erhöht wer-
den können.

Zur Stabilisierung bzw. zur Reduktion 
des Durchfahrtsverkehrs sollen die Leit-
gedanken bzw. das Projekt «Neue Aa-
rebrücke mit Umfahrungsstrasse» poli-
tisch weiterverfolgt und für eine mittel-/
langfristige Umsetzung vorbereitet wer-

den. Das Gesamtangebot im Bereich 
«öffentlicher Verkehr ÖV» ist laufend 
zu optimieren und wenn möglich den 
steigenden Bedürfnissen entsprechend 
auszubauen.

Die Gemeinde sorgt durch einen mass-
vollen Umgang mit unserer Umwelt für 
eine intakte Erhaltung unserer natür-
lichen Lebensräume. Dem Schutz und 
Erhalt unserer Naherholungsgebiete 
(Wälder, Aareufer, Allmend, Dorfbach, 
Chäppeli etc.) wird eine sehr grosse Be-
deutung beigemessen.

Die Gemeinde schafft die notwendigen 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen, 
damit der Forst (Wald) in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht für die nächsten 
Generationen weiterentwickelt werden 
kann. Die qualitativ hochwertige Forstor-
ganisation mit der externen Betriebsfüh-
rung ist langfristig vertraglich zu binden.

Die Gemeinde bietet den Einwohner/
innen mit der Mehrzweck-Sammelstelle 
und der Haus-zu-Haus-Sammlung der 
Bioabfälle ein breites und bedürfnisge-
rechtes Entsorgungsangebot an. Dies 
mit dem Ziel, dass ein höchstmöglicher 
Anteil des eigenproduzierten Abfalls in 
der Gemeinde entsorgt werden kann.

Der Gemeinderat unterstützt die Kan-
tonale Richtplananpassung Kiesabbau 
Aaregäu und ermöglicht somit, dass im 
Gebiet Forenban langfristig (ca. 2035) 
den für die kantonale Kiesversorgung 
notwendigen Kiesabbau realisiert wer-
den kann. Allfällige Kieserträge sind ge-
zielt für den Bau bzw. den Betrieb einer 
neuen Begegnungsstätte einzusetzen.

5.
Soziale Wohlfahrt / Gesundheit / Alter

Wir setzen uns gleichwertig für unsere 
Bevölkerung jeder Alterskategorie und 
sozialer Herkunft im Rahmen unserer 
Möglichkeiten ein. Das Wohl der Bevöl-
kerung liegt bei all unseren Tätigkeiten 
an erster Stelle. Wir unterstützen die Tä-
tigkeiten und Absichten des örtlichen 
Vereins Jugendtreff.

Mit einer aktiven Sozialpolitik in der 
Sozialregion Untergäu (SRU) leisten wir 
einen gewichtigen Beitrag zur stetigen 
Verbesserung der sozialen Rahmenbe-
dingungen in Fulenbach sowie dem 
strukturellen Umfeld in der Sozialregion 
Untergäu.

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich für 
eine angemessene Altersbetreuung 
ein. In der Altersbetreuung setzt die 
Gemeinde weiterhin auf die Strategie 
«ambulant vor stationär» und stellt so-
mit sicher, dass die älteren Einwohne-
rinnen und Einwohner möglichst lange 
in der Gemeinde verbleiben können. Sie 
unterstützt und fördert im Bereich der 
Pflege die Spitexorganisation F-W-K und 
die allgemeine Senioren-Betreuung mit 
einer Vielfalt von Veranstaltungen und 
Angeboten.

Die Gemeinde bietet ein angemessenes 
Beratungs-, Betreuungs- und Unterstüt-
zungsangebot für die Bevölkerung. Sie 
ist bestrebt, die Solidarität innerhalb 
des Gemeinwesens hoch zu halten. Zu-

Leitbild

Der heutige gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Wandel fordert von 
jedem Gemeinderat, sich vertieft mit 
der vergangenen Entwicklung, der 
Gegenwart und vor allem mit der 
Zukunft auseinanderzusetzen.

Das Leitbild der Gemeinde Fulen-
bach soll die angestrebten politi-
schen Grundrichtungen und die 
Zielsetzungen des Gemeinderates 
für die nachhaltige Entwicklung der 
Gemeinde aufzeigen.

Das Leitbild ist ein übergeordnetes 
gemeinde-politisches Führungsin-
strument und entspricht einer Ab-
sichtserklärung des Gemeinderates 
für die Legislaturplanung und den 
künftigen Aktivitäten und Entschei-
de der Gemeindebehörden.

Der Gemeinderat hat im Zuge dieser 
Leitbilderarbeitung einen entspre-
chenden Massnahmen-Katalog erar-
beitet, welcher in der nun laufenden 
Legislaturperiode als Grundlage für 
seine Geschäftstätigkeit dient, damit 
die definierten Leitziele erreicht wer-
den können.

Vision – Gemeinde – Leitbild

zügern bietet sie mit gezielten Integra-
tionsmassnahmen die Sicherheit, sich 
schnell in der Gesellschaft von Fulen-
bach zu integrieren.

Die Gemeinde unterstützt eine aktive 
Gesundheitspolitik indem sie gesund-
heitsfördernde Aktivitäten initiiert und 
bei der Organisation aktiv mitwirkt. Da-
durch soll das Gesundheitsbewusstsein 
bei der Bevölkerung aktiv gesteigert 
werden können.

6.
Bildung (Schulwesen, Schulanlagen, 
Musikschule)

Die Gemeinde Fulenbach setzt sich ak-
tiv dafür ein, dass der Schulstandort für 
die Primarschule und den Kindergar-
ten langfristig vor Ort gesichert werden 
kann. Zur Erfüllung des neuen kompe-
tenzorientierten Bildungsauftrags ge-
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... mein Fulenbach!

Das Leitbild 2030 unserer  
Gemeinde ...

•	 dient	als	Orientierungshilfe	für	Einwohnerinnen	und	Einwohner,		
	 für	Behördenmitglieder	sowie	für	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter.

•	 konkretisiert	die	Vision	und	die	Mission	durch	Aussagen	mit	Handlungsbezug.

•	 enthält	Werte	und	Ziele,	Aussagen	zu	Beziehungen	nach	innen	&	aussen		
	 sowie	zu	Strukturen	und	Ressourcen.

•	 bildet	die	angestrebten	politischen	Grundrichtungen	und	Zielsetzungen		
	 des	Gemeinderates	ab.

•	 dient	als	Grundlage	für	weitere	kurz-	und	mittelfristige	Planungen		
	 (bspw.	Legislaturplanung,	Gemeindeentwicklung	generell	etc.)

•	 ist	als	Rahmenbedingung	für	künftige	Aktivitäten	und	Entscheide	der		
	 Gemeindebehörden	(behördenverbindlich)	zu	verstehen.

Gemeindeverwaltung 
Fulenbach
Innere Weid 1 
4629 Fulenbach (SO)

Telefon: 062 917 10 10 / 11
Telefax: 062 917 10 15

www.fulenbach.ch

8.
Raumplanung & Bauwesen

Gemäss	 unseren	 Zielen	 unterstützen	
wir	 eine	 massvolle	 Bauentwicklung	 in	
unserer	Gemeinde.	Wir	 legen	Wert	dar-
auf,	dass	sich	die	Gemeinde	Fulenbach	
mit	hochwertigen	Wohnbauten	auch	in	
qualitativer	 Hinsicht	 weiterentwickeln	
kann.

Das	 raumplanerische	 Leitbild	 bildet	 zu-
sammen	 mit	 der	 aktuellen	 Ortsplanung	
(Stand	2014)	die	Grundlage	für	eine	qua-
litative	 Weiterentwicklung	 der	 Gemein-
de.	 Bei	 der	 Priorisierung	 der	 Verfügbar-
keit	von	eingezontem	Bauland	gehen	die	
öffentlichen	den	privaten	Interessen	vor	
(Bevorschussungskonzeption).

Bestehende	 gemeindeeigene	 Liegen-
schaften	 werden	 durch	 einen	 mass-
vollen	 Gebäudeunterhalt	 (Investitions-
schutz)	 in	 ihren	 Werten	 erhalten.	 Das	
Gebäudeunterhaltskonzept	 soll	 den	
mittelfristigen	 Investitionsbedarf	 auf-
zeigen.	Durch	einen	professionellen	Un-
terhaltsdienst	wird	die	Lebensdauer	der	
öffentlichen	 Anlagen	 verlängert,	 was	
zur	 Reduktion	 der	 Anlage-Gesamtkos-
ten	führt.

Die	Gemeinde	betreibt	mit	ihren	profes-
sionellen	 Verwaltungsstrukturen	 eine	
leistungsfähige	Bauverwaltung,	welche	
Bauherren	und	andere	Interessenvertre-
ter	 fair,	 kompetent,	 ergebnisorientiert	
und	 zuvorkommend	 behandelt	 und	
berät.	 Die	 Bau-	 und	 Zonenvorschriften	

dienen	 als	 Grundlage	 für	 den	 Vollzug.	
Die	 unabhängige	 Baubehörde	 stellt	 si-
cher,	dass	alle	Gesuch-	und	Antragstel-
ler	gleich	behandelt	werden.

9.
Bevölkerungsschutz / öffentliche 
Sicherheit (Feuerwehr, Zivilschutz, 
Militär, Polizei)

Die	 Gemeinde	 fördert	 eine	 hohe	 Ein-
satzbereitschaft	der	ortseigenen	Feuer-	
wehr	 durch	 geeignete	 Ausbildung,	 In-
frastrukturen	 und	 Ausrüstungen.	 Die	
Feuerwehr	Fulenbach	ist	als	eigenstän-
dige	 Sicherheitsorganisation	 weiterzu-
entwickeln.

Die	 regionalen	 Zivilschutz-	 und	 Füh-
rungsorganisationen	 unterstützen	 wir	
mit	 unseren	 Personalressourcen	 und	
Fachwissen.	 Dadurch	 soll	 eine	 ortsna-
he	 Verbundenheit	 gewährleistet	 bzw.	
eine	 Entfremdung	 verhindert	 werden.	

Für	 die	 militärischen	 Einquartierungs-
bedürfnisse	stellen	wir	attraktive	Unter-
kunftsinfrastrukturen	zur	Verfügung.

Im	Bereich	der	ortspolizeilichen	Dienste	
arbeiten	 wir	 eng	 mit	 der	 Kantons-	 und	
Jugendpolizei	 des	 Kantons	 Solothurn	
zusammen.	 Mit	 sporadischen	 Treffen	
zwischen	 der	 Gemeindeführung	 und	
den	 kantonalen	 Sicherheitsvertretern	
sollen	 Sicherheitsbedürfnisse	 der	 Be-
hörden	 und	 der	 Bevölkerung	 erkannt	
und	negative	Sicherheitsentwicklungen	
vermieden	werden	können.

10.
Finanzen, Steuern & Gebühren

Die	Gemeinde	führt	analog	den	voran-
gegangenen	 Jahren	 eine	 gesunde	 und	
haushälterische	 Finanzpolitik	 weiter.	
Dabei	 streben	 wir	 bei	 einem	 unverän-
derten	hohen	Dienstleistungs-	und	An-
gebotsstandard	langfristig	einen	in	der	
Region	 attraktiven	 Steuerfuss	 an.	 Die	
finanziellen	 Bedürfnisse	 der	 einzelnen	
Fachbereiche	werden	laufend	analysiert	
und	 in	 einer	 übergreifenden	 langfristi-
gen	Finanzplanung	dargestellt.	Mit	die-
ser	Aufgaben-	und	Finanzanalyse	sollen	
Spar-	 und	 Synergiepotenziale	 genutzt	
und	 allfällige	 Finanzengpässe	 erkannt	
oder	 erhöhte	 Investitionsbedürfnisse		
finanziell	verkraftet	werden	können.

Der	Gemeinderat	als	hauptverantwortli-
ches	Finanzführungsorgan	richtet	seine	
Weiterentwicklungs-	 und	 Investitions-
entscheidungen	 sowie	 die	 finanzpoliti-

schen	 Aufgaben	 an	 den	 aussagekräfti-
gen	Kennzahlen	aus.

Im	Bereich	der	allgemeinen	Gebühren-
politik	 ist	 darauf	 zu	 achten,	 dass	 die	
spezialfinanzierten	 Betriebe	 weiterhin	
möglichst	 ohne	 Gebührenerhöhungen	
selbstfinanziert	 bleiben	 und	 die	 not-
wendigen	 Ersatzinvestitionen	 (Sicher-
stellung	 Werterhalt)	 getätigt	 werden	
können.

Die	Finanzkommission	nimmt	bei	der	Er-
arbeitung	 der	 neuen	 Finanz-Führungs-
instrumente	 (Finanzplanung,	 Finanz-
Führungscockpit)	 eine	 Leaderfunktion	
ein	 und	 unterstützt	 den	 Bereichsleiter	
Finanzen	 in	 seinem	 Wirken	 zuhanden	
des	Gemeinderates.

Mit	 aktuellen	 Gebühren-Reglementen	
und	 einem	 straffen	 und	 effizienten	 In-
kasso	sind	die	Erträge	im	Gebühren-	und	
Steuerbereich	 möglichst	 zeitnah	 und	
vollständig	 einzufordern.	 Dies	 ermög-
licht	der	Gemeinde	eine	möglichst	selb-
ständige	 Finanzierung	 der	 Investitionen	
und	 Konsumausgaben	 und	 stellt	 eine	
gesicherte	Liquiditätsplanung	sicher.

11.
Behörden & Verwaltung (Gemeinde-
organisation, Informationspolitik)

Wir	verstehen	die	Gemeindeverwaltung	
als	 modernes	 Dienstleistungszentrum.	
Sie	 erfüllt	 ihre	 Aufgaben	 bürgernah,	
transparent	 und	 im	 Dienste	 der	 Bevöl-
kerung.

Die	 Gemeinde	 bietet	 ihren	 Mitarbeite-
rinnen	 und	 Mitarbeitern	 zeitgemässe	

Arbeits-	 und	 Anstellungsbedingungen.	
Mit	 zukunftsweisenden	 Führungsricht-
linien	 und	 einer	 gezielten	 Aus-	 und	
Weiterbildung	 des	 Personals	 wird	 die	
Motivation	 und	 Leistungsfähigkeit	 der	
Verwaltung	und	des	technischen	Perso-
nals	erhöht	und	den	sich	jeweils	verän-
dernden	 Anforderungen,	 Bedürfnissen	
und	Situationen	angepasst.	Der	Ausbil-
dung	 von	 Lernenden	 auf	 der	 Verwal-
tung	wird	die	entsprechende	Aufmerk-
samkeit	und	Sorgfalt	geschenkt.

Der	 Gemeinderat	 versteht	 sich	 als	 Kol-
legialbehörde,	 welche	 sich	 an	 diese	 12	
Leitsätze	halten.	Zusammen	mit	seinen	
Fachkommissionen	steht	er	für	das	Wohl	
und	die	Weiterentwicklung	der	Gemein-
de	 ein.	 Funktionäre	 in	 regionalen	 Gre-
mien	 werden	 mit	 den	 Zielsetzungen	
des	 Gemeinderates	 vertraut	 gemacht,	
damit	Entscheidungen	im	Interesse	der	
Gemeinde	Fulenbach	gefällt	werden.

Der	 Gemeinderat	 führt	 zusammen	 mit	
seiner	Verwaltung	eine	offene	und	zeit-
gerechte	Informationspolitik	gegen	Au-
ßen.	Dadurch	soll	erreicht	werden,	dass	
die	Einwohner/innen	sowie	alle	übrigen	
interessierten	Kreise	inhaltlich	und	zeit-
nah	 über	 die	 Geschehnisse	 im	 öffentli-
chen	Interesse	informiert	werden.

12.
Interkommunale Zusammenarbeit

Aufgrund	unserer	speziellen	geographi-
schen	 Lage	 nehmen	 wir	 die	 Interessen	
in	 verschiedenen	 Regionen	 wahr.	 Mit	
unseren	 ausgewiesenen	 Stärken	 und	
dem	notwendigen	Engagement	stärken	
wir	 die	 Zusammenarbeit	 in	 den	 Regio-
nen	(Gäu,	Untergäu,	Olten)	im	Interesse	
der	 Gemeinde	 Fulenbach.	 Bei	 regiona-
len	 Aufgabenverbunden	 streben	 wir	
eine	aktive	Führungsrolle	an.

Gegenüber	 Nachbargemeinden	 neh-
men	wir	eine	nachbarschaftsfreundliche	
Haltung	ein	und	suchen	die	Zusammen-
arbeit	im	Interesse	der	Gemeinde	Fulen-
bach.	 Weitergehende	 und	 –führende	
Zusammenarbeitsformen	in	der	Region	
stehen	nicht	im	Hauptfokus.	Sollten	Be-
dürfnisse	von	Nachbargemeinden	und/
oder	aus	der	Region	an	uns	herangetra-
gen	werden,	so	stehen	wir	mit	einer	leis-
tungsfähigen	 Verwaltungsorganisation	
zur	Verfügung.

Fulenbach,	im	Mai	2018
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... mein Fulenbach!

Das Leitbild 2030 unserer  
Gemeinde ...

•	 dient	als	Orientierungshilfe	für	Einwohnerinnen	und	Einwohner,		
	 für	Behördenmitglieder	sowie	für	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter.

•	 konkretisiert	die	Vision	und	die	Mission	durch	Aussagen	mit	Handlungsbezug.

•	 enthält	Werte	und	Ziele,	Aussagen	zu	Beziehungen	nach	innen	&	aussen		
	 sowie	zu	Strukturen	und	Ressourcen.

•	 bildet	die	angestrebten	politischen	Grundrichtungen	und	Zielsetzungen		
	 des	Gemeinderates	ab.

•	 dient	als	Grundlage	für	weitere	kurz-	und	mittelfristige	Planungen		
	 (bspw.	Legislaturplanung,	Gemeindeentwicklung	generell	etc.)

•	 ist	als	Rahmenbedingung	für	künftige	Aktivitäten	und	Entscheide	der		
	 Gemeindebehörden	(behördenverbindlich)	zu	verstehen.

Gemeindeverwaltung 
Fulenbach
Innere Weid 1 
4629 Fulenbach (SO)

Telefon: 062 917 10 10 / 11
Telefax: 062 917 10 15

www.fulenbach.ch

8.
Raumplanung & Bauwesen

Gemäss	 unseren	 Zielen	 unterstützen	
wir	 eine	 massvolle	 Bauentwicklung	 in	
unserer	Gemeinde.	Wir	 legen	Wert	dar-
auf,	dass	sich	die	Gemeinde	Fulenbach	
mit	hochwertigen	Wohnbauten	auch	in	
qualitativer	 Hinsicht	 weiterentwickeln	
kann.

Das	 raumplanerische	 Leitbild	 bildet	 zu-
sammen	 mit	 der	 aktuellen	 Ortsplanung	
(Stand	2014)	die	Grundlage	für	eine	qua-
litative	 Weiterentwicklung	 der	 Gemein-
de.	 Bei	 der	 Priorisierung	 der	 Verfügbar-
keit	von	eingezontem	Bauland	gehen	die	
öffentlichen	den	privaten	Interessen	vor	
(Bevorschussungskonzeption).

Bestehende	 gemeindeeigene	 Liegen-
schaften	 werden	 durch	 einen	 mass-
vollen	 Gebäudeunterhalt	 (Investitions-
schutz)	 in	 ihren	 Werten	 erhalten.	 Das	
Gebäudeunterhaltskonzept	 soll	 den	
mittelfristigen	 Investitionsbedarf	 auf-
zeigen.	Durch	einen	professionellen	Un-
terhaltsdienst	wird	die	Lebensdauer	der	
öffentlichen	 Anlagen	 verlängert,	 was	
zur	 Reduktion	 der	 Anlage-Gesamtkos-
ten	führt.

Die	Gemeinde	betreibt	mit	ihren	profes-
sionellen	 Verwaltungsstrukturen	 eine	
leistungsfähige	Bauverwaltung,	welche	
Bauherren	und	andere	Interessenvertre-
ter	 fair,	 kompetent,	 ergebnisorientiert	
und	 zuvorkommend	 behandelt	 und	
berät.	 Die	 Bau-	 und	 Zonenvorschriften	

dienen	 als	 Grundlage	 für	 den	 Vollzug.	
Die	 unabhängige	 Baubehörde	 stellt	 si-
cher,	dass	alle	Gesuch-	und	Antragstel-
ler	gleich	behandelt	werden.

9.
Bevölkerungsschutz / öffentliche 
Sicherheit (Feuerwehr, Zivilschutz, 
Militär, Polizei)

Die	 Gemeinde	 fördert	 eine	 hohe	 Ein-
satzbereitschaft	der	ortseigenen	Feuer-	
wehr	 durch	 geeignete	 Ausbildung,	 In-
frastrukturen	 und	 Ausrüstungen.	 Die	
Feuerwehr	Fulenbach	ist	als	eigenstän-
dige	 Sicherheitsorganisation	 weiterzu-
entwickeln.

Die	 regionalen	 Zivilschutz-	 und	 Füh-
rungsorganisationen	 unterstützen	 wir	
mit	 unseren	 Personalressourcen	 und	
Fachwissen.	 Dadurch	 soll	 eine	 ortsna-
he	 Verbundenheit	 gewährleistet	 bzw.	
eine	 Entfremdung	 verhindert	 werden.	

Für	 die	 militärischen	 Einquartierungs-
bedürfnisse	stellen	wir	attraktive	Unter-
kunftsinfrastrukturen	zur	Verfügung.

Im	Bereich	der	ortspolizeilichen	Dienste	
arbeiten	 wir	 eng	 mit	 der	 Kantons-	 und	
Jugendpolizei	 des	 Kantons	 Solothurn	
zusammen.	 Mit	 sporadischen	 Treffen	
zwischen	 der	 Gemeindeführung	 und	
den	 kantonalen	 Sicherheitsvertretern	
sollen	 Sicherheitsbedürfnisse	 der	 Be-
hörden	 und	 der	 Bevölkerung	 erkannt	
und	negative	Sicherheitsentwicklungen	
vermieden	werden	können.

10.
Finanzen, Steuern & Gebühren

Die	Gemeinde	führt	analog	den	voran-
gegangenen	 Jahren	 eine	 gesunde	 und	
haushälterische	 Finanzpolitik	 weiter.	
Dabei	 streben	 wir	 bei	 einem	 unverän-
derten	hohen	Dienstleistungs-	und	An-
gebotsstandard	langfristig	einen	in	der	
Region	 attraktiven	 Steuerfuss	 an.	 Die	
finanziellen	 Bedürfnisse	 der	 einzelnen	
Fachbereiche	werden	laufend	analysiert	
und	 in	 einer	 übergreifenden	 langfristi-
gen	Finanzplanung	dargestellt.	Mit	die-
ser	Aufgaben-	und	Finanzanalyse	sollen	
Spar-	 und	 Synergiepotenziale	 genutzt	
und	 allfällige	 Finanzengpässe	 erkannt	
oder	 erhöhte	 Investitionsbedürfnisse		
finanziell	verkraftet	werden	können.

Der	Gemeinderat	als	hauptverantwortli-
ches	Finanzführungsorgan	richtet	seine	
Weiterentwicklungs-	 und	 Investitions-
entscheidungen	 sowie	 die	 finanzpoliti-

schen	 Aufgaben	 an	 den	 aussagekräfti-
gen	Kennzahlen	aus.

Im	Bereich	der	allgemeinen	Gebühren-
politik	 ist	 darauf	 zu	 achten,	 dass	 die	
spezialfinanzierten	 Betriebe	 weiterhin	
möglichst	 ohne	 Gebührenerhöhungen	
selbstfinanziert	 bleiben	 und	 die	 not-
wendigen	 Ersatzinvestitionen	 (Sicher-
stellung	 Werterhalt)	 getätigt	 werden	
können.

Die	Finanzkommission	nimmt	bei	der	Er-
arbeitung	 der	 neuen	 Finanz-Führungs-
instrumente	 (Finanzplanung,	 Finanz-
Führungscockpit)	 eine	 Leaderfunktion	
ein	 und	 unterstützt	 den	 Bereichsleiter	
Finanzen	 in	 seinem	 Wirken	 zuhanden	
des	Gemeinderates.

Mit	 aktuellen	 Gebühren-Reglementen	
und	 einem	 straffen	 und	 effizienten	 In-
kasso	sind	die	Erträge	im	Gebühren-	und	
Steuerbereich	 möglichst	 zeitnah	 und	
vollständig	 einzufordern.	 Dies	 ermög-
licht	der	Gemeinde	eine	möglichst	selb-
ständige	 Finanzierung	 der	 Investitionen	
und	 Konsumausgaben	 und	 stellt	 eine	
gesicherte	Liquiditätsplanung	sicher.

11.
Behörden & Verwaltung (Gemeinde-
organisation, Informationspolitik)

Wir	verstehen	die	Gemeindeverwaltung	
als	 modernes	 Dienstleistungszentrum.	
Sie	 erfüllt	 ihre	 Aufgaben	 bürgernah,	
transparent	 und	 im	 Dienste	 der	 Bevöl-
kerung.

Die	 Gemeinde	 bietet	 ihren	 Mitarbeite-
rinnen	 und	 Mitarbeitern	 zeitgemässe	

Arbeits-	 und	 Anstellungsbedingungen.	
Mit	 zukunftsweisenden	 Führungsricht-
linien	 und	 einer	 gezielten	 Aus-	 und	
Weiterbildung	 des	 Personals	 wird	 die	
Motivation	 und	 Leistungsfähigkeit	 der	
Verwaltung	und	des	technischen	Perso-
nals	erhöht	und	den	sich	jeweils	verän-
dernden	 Anforderungen,	 Bedürfnissen	
und	Situationen	angepasst.	Der	Ausbil-
dung	 von	 Lernenden	 auf	 der	 Verwal-
tung	wird	die	entsprechende	Aufmerk-
samkeit	und	Sorgfalt	geschenkt.

Der	 Gemeinderat	 versteht	 sich	 als	 Kol-
legialbehörde,	 welche	 sich	 an	 diese	 12	
Leitsätze	halten.	Zusammen	mit	seinen	
Fachkommissionen	steht	er	für	das	Wohl	
und	die	Weiterentwicklung	der	Gemein-
de	 ein.	 Funktionäre	 in	 regionalen	 Gre-
mien	 werden	 mit	 den	 Zielsetzungen	
des	 Gemeinderates	 vertraut	 gemacht,	
damit	Entscheidungen	im	Interesse	der	
Gemeinde	Fulenbach	gefällt	werden.

Der	 Gemeinderat	 führt	 zusammen	 mit	
seiner	Verwaltung	eine	offene	und	zeit-
gerechte	Informationspolitik	gegen	Au-
ßen.	Dadurch	soll	erreicht	werden,	dass	
die	Einwohner/innen	sowie	alle	übrigen	
interessierten	Kreise	inhaltlich	und	zeit-
nah	 über	 die	 Geschehnisse	 im	 öffentli-
chen	Interesse	informiert	werden.

12.
Interkommunale Zusammenarbeit

Aufgrund	unserer	speziellen	geographi-
schen	 Lage	 nehmen	 wir	 die	 Interessen	
in	 verschiedenen	 Regionen	 wahr.	 Mit	
unseren	 ausgewiesenen	 Stärken	 und	
dem	notwendigen	Engagement	stärken	
wir	 die	 Zusammenarbeit	 in	 den	 Regio-
nen	(Gäu,	Untergäu,	Olten)	im	Interesse	
der	 Gemeinde	 Fulenbach.	 Bei	 regiona-
len	 Aufgabenverbunden	 streben	 wir	
eine	aktive	Führungsrolle	an.

Gegenüber	 Nachbargemeinden	 neh-
men	wir	eine	nachbarschaftsfreundliche	
Haltung	ein	und	suchen	die	Zusammen-
arbeit	im	Interesse	der	Gemeinde	Fulen-
bach.	 Weitergehende	 und	 –führende	
Zusammenarbeitsformen	in	der	Region	
stehen	nicht	im	Hauptfokus.	Sollten	Be-
dürfnisse	von	Nachbargemeinden	und/
oder	aus	der	Region	an	uns	herangetra-
gen	werden,	so	stehen	wir	mit	einer	leis-
tungsfähigen	 Verwaltungsorganisation	
zur	Verfügung.

Fulenbach,	im	Mai	2018
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•	 dient	als	Orientierungshilfe	für	Einwohnerinnen	und	Einwohner,		
	 für	Behördenmitglieder	sowie	für	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter.

•	 konkretisiert	die	Vision	und	die	Mission	durch	Aussagen	mit	Handlungsbezug.

•	 enthält	Werte	und	Ziele,	Aussagen	zu	Beziehungen	nach	innen	&	aussen		
	 sowie	zu	Strukturen	und	Ressourcen.

•	 bildet	die	angestrebten	politischen	Grundrichtungen	und	Zielsetzungen		
	 des	Gemeinderates	ab.

•	 dient	als	Grundlage	für	weitere	kurz-	und	mittelfristige	Planungen		
	 (bspw.	Legislaturplanung,	Gemeindeentwicklung	generell	etc.)

•	 ist	als	Rahmenbedingung	für	künftige	Aktivitäten	und	Entscheide	der		
	 Gemeindebehörden	(behördenverbindlich)	zu	verstehen.

Gemeindeverwaltung 
Fulenbach
Innere Weid 1 
4629 Fulenbach (SO)

Telefon: 062 917 10 10 / 11
Telefax: 062 917 10 15

www.fulenbach.ch

8.
Raumplanung & Bauwesen

Gemäss	 unseren	 Zielen	 unterstützen	
wir	 eine	 massvolle	 Bauentwicklung	 in	
unserer	Gemeinde.	Wir	 legen	Wert	dar-
auf,	dass	sich	die	Gemeinde	Fulenbach	
mit	hochwertigen	Wohnbauten	auch	in	
qualitativer	 Hinsicht	 weiterentwickeln	
kann.

Das	 raumplanerische	 Leitbild	 bildet	 zu-
sammen	 mit	 der	 aktuellen	 Ortsplanung	
(Stand	2014)	die	Grundlage	für	eine	qua-
litative	 Weiterentwicklung	 der	 Gemein-
de.	 Bei	 der	 Priorisierung	 der	 Verfügbar-
keit	von	eingezontem	Bauland	gehen	die	
öffentlichen	den	privaten	Interessen	vor	
(Bevorschussungskonzeption).

Bestehende	 gemeindeeigene	 Liegen-
schaften	 werden	 durch	 einen	 mass-
vollen	 Gebäudeunterhalt	 (Investitions-
schutz)	 in	 ihren	 Werten	 erhalten.	 Das	
Gebäudeunterhaltskonzept	 soll	 den	
mittelfristigen	 Investitionsbedarf	 auf-
zeigen.	Durch	einen	professionellen	Un-
terhaltsdienst	wird	die	Lebensdauer	der	
öffentlichen	 Anlagen	 verlängert,	 was	
zur	 Reduktion	 der	 Anlage-Gesamtkos-
ten	führt.

Die	Gemeinde	betreibt	mit	ihren	profes-
sionellen	 Verwaltungsstrukturen	 eine	
leistungsfähige	Bauverwaltung,	welche	
Bauherren	und	andere	Interessenvertre-
ter	 fair,	 kompetent,	 ergebnisorientiert	
und	 zuvorkommend	 behandelt	 und	
berät.	 Die	 Bau-	 und	 Zonenvorschriften	

dienen	 als	 Grundlage	 für	 den	 Vollzug.	
Die	 unabhängige	 Baubehörde	 stellt	 si-
cher,	dass	alle	Gesuch-	und	Antragstel-
ler	gleich	behandelt	werden.

9.
Bevölkerungsschutz / öffentliche 
Sicherheit (Feuerwehr, Zivilschutz, 
Militär, Polizei)

Die	 Gemeinde	 fördert	 eine	 hohe	 Ein-
satzbereitschaft	der	ortseigenen	Feuer-	
wehr	 durch	 geeignete	 Ausbildung,	 In-
frastrukturen	 und	 Ausrüstungen.	 Die	
Feuerwehr	Fulenbach	ist	als	eigenstän-
dige	 Sicherheitsorganisation	 weiterzu-
entwickeln.

Die	 regionalen	 Zivilschutz-	 und	 Füh-
rungsorganisationen	 unterstützen	 wir	
mit	 unseren	 Personalressourcen	 und	
Fachwissen.	 Dadurch	 soll	 eine	 ortsna-
he	 Verbundenheit	 gewährleistet	 bzw.	
eine	 Entfremdung	 verhindert	 werden.	

Für	 die	 militärischen	 Einquartierungs-
bedürfnisse	stellen	wir	attraktive	Unter-
kunftsinfrastrukturen	zur	Verfügung.

Im	Bereich	der	ortspolizeilichen	Dienste	
arbeiten	 wir	 eng	 mit	 der	 Kantons-	 und	
Jugendpolizei	 des	 Kantons	 Solothurn	
zusammen.	 Mit	 sporadischen	 Treffen	
zwischen	 der	 Gemeindeführung	 und	
den	 kantonalen	 Sicherheitsvertretern	
sollen	 Sicherheitsbedürfnisse	 der	 Be-
hörden	 und	 der	 Bevölkerung	 erkannt	
und	negative	Sicherheitsentwicklungen	
vermieden	werden	können.

10.
Finanzen, Steuern & Gebühren

Die	Gemeinde	führt	analog	den	voran-
gegangenen	 Jahren	 eine	 gesunde	 und	
haushälterische	 Finanzpolitik	 weiter.	
Dabei	 streben	 wir	 bei	 einem	 unverän-
derten	hohen	Dienstleistungs-	und	An-
gebotsstandard	langfristig	einen	in	der	
Region	 attraktiven	 Steuerfuss	 an.	 Die	
finanziellen	 Bedürfnisse	 der	 einzelnen	
Fachbereiche	werden	laufend	analysiert	
und	 in	 einer	 übergreifenden	 langfristi-
gen	Finanzplanung	dargestellt.	Mit	die-
ser	Aufgaben-	und	Finanzanalyse	sollen	
Spar-	 und	 Synergiepotenziale	 genutzt	
und	 allfällige	 Finanzengpässe	 erkannt	
oder	 erhöhte	 Investitionsbedürfnisse		
finanziell	verkraftet	werden	können.

Der	Gemeinderat	als	hauptverantwortli-
ches	Finanzführungsorgan	richtet	seine	
Weiterentwicklungs-	 und	 Investitions-
entscheidungen	 sowie	 die	 finanzpoliti-

schen	 Aufgaben	 an	 den	 aussagekräfti-
gen	Kennzahlen	aus.

Im	Bereich	der	allgemeinen	Gebühren-
politik	 ist	 darauf	 zu	 achten,	 dass	 die	
spezialfinanzierten	 Betriebe	 weiterhin	
möglichst	 ohne	 Gebührenerhöhungen	
selbstfinanziert	 bleiben	 und	 die	 not-
wendigen	 Ersatzinvestitionen	 (Sicher-
stellung	 Werterhalt)	 getätigt	 werden	
können.

Die	Finanzkommission	nimmt	bei	der	Er-
arbeitung	 der	 neuen	 Finanz-Führungs-
instrumente	 (Finanzplanung,	 Finanz-
Führungscockpit)	 eine	 Leaderfunktion	
ein	 und	 unterstützt	 den	 Bereichsleiter	
Finanzen	 in	 seinem	 Wirken	 zuhanden	
des	Gemeinderates.

Mit	 aktuellen	 Gebühren-Reglementen	
und	 einem	 straffen	 und	 effizienten	 In-
kasso	sind	die	Erträge	im	Gebühren-	und	
Steuerbereich	 möglichst	 zeitnah	 und	
vollständig	 einzufordern.	 Dies	 ermög-
licht	der	Gemeinde	eine	möglichst	selb-
ständige	 Finanzierung	 der	 Investitionen	
und	 Konsumausgaben	 und	 stellt	 eine	
gesicherte	Liquiditätsplanung	sicher.

11.
Behörden & Verwaltung (Gemeinde-
organisation, Informationspolitik)

Wir	verstehen	die	Gemeindeverwaltung	
als	 modernes	 Dienstleistungszentrum.	
Sie	 erfüllt	 ihre	 Aufgaben	 bürgernah,	
transparent	 und	 im	 Dienste	 der	 Bevöl-
kerung.

Die	 Gemeinde	 bietet	 ihren	 Mitarbeite-
rinnen	 und	 Mitarbeitern	 zeitgemässe	

Arbeits-	 und	 Anstellungsbedingungen.	
Mit	 zukunftsweisenden	 Führungsricht-
linien	 und	 einer	 gezielten	 Aus-	 und	
Weiterbildung	 des	 Personals	 wird	 die	
Motivation	 und	 Leistungsfähigkeit	 der	
Verwaltung	und	des	technischen	Perso-
nals	erhöht	und	den	sich	jeweils	verän-
dernden	 Anforderungen,	 Bedürfnissen	
und	Situationen	angepasst.	Der	Ausbil-
dung	 von	 Lernenden	 auf	 der	 Verwal-
tung	wird	die	entsprechende	Aufmerk-
samkeit	und	Sorgfalt	geschenkt.

Der	 Gemeinderat	 versteht	 sich	 als	 Kol-
legialbehörde,	 welche	 sich	 an	 diese	 12	
Leitsätze	halten.	Zusammen	mit	seinen	
Fachkommissionen	steht	er	für	das	Wohl	
und	die	Weiterentwicklung	der	Gemein-
de	 ein.	 Funktionäre	 in	 regionalen	 Gre-
mien	 werden	 mit	 den	 Zielsetzungen	
des	 Gemeinderates	 vertraut	 gemacht,	
damit	Entscheidungen	im	Interesse	der	
Gemeinde	Fulenbach	gefällt	werden.

Der	 Gemeinderat	 führt	 zusammen	 mit	
seiner	Verwaltung	eine	offene	und	zeit-
gerechte	Informationspolitik	gegen	Au-
ßen.	Dadurch	soll	erreicht	werden,	dass	
die	Einwohner/innen	sowie	alle	übrigen	
interessierten	Kreise	inhaltlich	und	zeit-
nah	 über	 die	 Geschehnisse	 im	 öffentli-
chen	Interesse	informiert	werden.

12.
Interkommunale Zusammenarbeit

Aufgrund	unserer	speziellen	geographi-
schen	 Lage	 nehmen	 wir	 die	 Interessen	
in	 verschiedenen	 Regionen	 wahr.	 Mit	
unseren	 ausgewiesenen	 Stärken	 und	
dem	notwendigen	Engagement	stärken	
wir	 die	 Zusammenarbeit	 in	 den	 Regio-
nen	(Gäu,	Untergäu,	Olten)	im	Interesse	
der	 Gemeinde	 Fulenbach.	 Bei	 regiona-
len	 Aufgabenverbunden	 streben	 wir	
eine	aktive	Führungsrolle	an.

Gegenüber	 Nachbargemeinden	 neh-
men	wir	eine	nachbarschaftsfreundliche	
Haltung	ein	und	suchen	die	Zusammen-
arbeit	im	Interesse	der	Gemeinde	Fulen-
bach.	 Weitergehende	 und	 –führende	
Zusammenarbeitsformen	in	der	Region	
stehen	nicht	im	Hauptfokus.	Sollten	Be-
dürfnisse	von	Nachbargemeinden	und/
oder	aus	der	Region	an	uns	herangetra-
gen	werden,	so	stehen	wir	mit	einer	leis-
tungsfähigen	 Verwaltungsorganisation	
zur	Verfügung.

Fulenbach,	im	Mai	2018
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